
FUK news

A
U

SG
A

BE
 1

 / 
20

08
 • 

M
Ä

RZ
FUK NEWS • AUSGABE 1 / 2008 • MÄRZ

DAS MAGAZIN DER FEUERWEHR-UNFALLKASSE NIEDERSACHSEN

Zum Einsatz fertig!
Arbeit in den Jugendfeuerwehren | Seite 4

... wenn man nicht mehr richtig zufassen kann!
Wie wichtig Hand, Handgelenk und Unterarm im Ablauf des täglichen Lebens sind | Seite 10 

Sonderteil LFV-NDS | 4 Seiten extra im Heft



F
U

K
 N

E
W

S
 1

/2
0

0
8

 •
 M

Ä
R

Z

2

Inhalt

3 Die Seite 3 

4 Zum Einsatz fertig!
 Arbeit in den Jugendfeuerwehren 

9 Reform der gesetzlichen Unfallversicherung 
 Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG) 

10 … wenn man nicht mehr richtig zufassen kann!
 Wie wichtig Hand, Handgelenk und Unterarm im Ablauf des täglichen Lebens sind 

14 Die Feuerwehren im Landkreis Hildesheim
 Die FUK stellt im Rahmen einer Serie die Landkreise ihres Zuständigkeitsgebietes vor 

16 In Kürze   
 DGUV – Mitgliederversammlung / Herzlichen Glückwunsch Burkhard Beese /   

 Präventionskampagne Haut mit verbessertem Internet-Auftritt / Falsches Cremen kann  

 der Haut schaden / Neue Internetauftritte für Institute der DGUV / Neue Unfallkasse  

 Nordrhein-Westfalen am Start / Dresdner Forum Prävention / Vorsorgeuntersuchungen für  

 Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren

17 Bekanntmachungen

18 Vergreisen unsere Einsatzkräfte?
 Thema des „Forum Sicherheit 2007“, zu dem die Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehr- 

 Unfallkassen am 11. und 12.12. 2007 in die Handelskammer Hamburg eingeladen hatte. 

19 Faxformular für FUK Info-Blätter

20 Sonderteil: LFV-NDS
 

Impressum
FUK Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen · Postfach 280 · 30002 Hannover 
Telefon 0511 9895-431 · Telefax 0511 9895-433 · info@fuk.de · www.fuk.de
Verantwortlich für den Inhalt der Seiten 1–19, 24: Thomas Wittschurky, Geschäftsführer
Redaktionelle Mitarbeit: Ulrich Falkenberg, Detlef Garz, Denis Grasemann, Heike Hoppe, Peggy Kirchner, Jochen Köpfer, Stefanie Möller, 
Thomas Picht, Karin Rex, Rebekka Uhrbach
Fotonachweis: Frank Satow (Seite 14)

Landesfeuerwehrverband Niedersachsen e. V. (LFV-NDS) · Aegidiendamm 7 · 30169 Hannover 
Telefon 0511 888-112 · Telefax 0511 886-112 · www.lfv-nds.de
Verantwortlich für den Inhalt der Seiten 20 –23: Hans Graulich, LFV-Präsident
Redaktionelle Mitarbeit: Landesredakteurin Ursula Keilholz, Bezirkspressewart der LFV-Bezirksebene Braunschweig Uwe Mühlhoff,  
Bezirkspressewart der LFV-Bezirksebene Hannover Jörg Grabandt, Bezirkspressewart der LFV-Bezirksebene Lüneburg Jan-Christian Voos, 
Bezirkspressewart der LFV-Bezirksebene Weser-Ems Harro Hartmann

Nachdruck nur mit Quellenangabe erlaubt
Druck: Print Design Druck GmbH, Minden · Gestaltung: inform.werbeagentur, Hannover 
Auflage: 12.800 Exemplare



F
U

K
 N

E
W

S
 1

/ 
2

0
0

8
 •

 M
Ä

R
Z

3

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!

Auch Gutes kann noch besser wer-

den. Unter diesem Motto haben wir 

eine grafische Neuausrichtung unse-

rer FUK-News in die Wege geleitet. 

Moderner, frischer, bunter – trotz-

dem seriös, übersichtlich, informativ. 

Mit diesen Ansprüchen haben wir un-

ser Heft ab dieser Ausgabe umgestal-

tet. Das Magazin, wie es jetzt heißt, 

bleibt trotzdem ein Informationsblatt, 

das unsere beiden Zielgruppen mit 

kompetenten und hoffentlich aktu-

ellen Themen versorgt: Die nieder-

sächsischen Feuerwehren und die 

Kommunen als die Träger des Brand-

schutzes mit wichtigen Informatio-

nen rund um die Sicherheit im Feuer-

wehrdienst, mit Informationen über 

Leistungen im Falles eines Falles und 

mit Aktuellem aus der und über die 

Sozialversicherung.

Wie gefällt Ihnen das neue Outfit un-

seres Magazins? Mailen Sie uns Ihre 

Meinung an fuknews@fuk.de. Inter-

essieren Sie sich für besondere The-

men? Liegt Ihnen zu unserem Maga-

zin sonst etwas am Herzen? Nutzen  

Sie auch hierzu unsere E-Mail-Adresse, 

aber natürlich können Sie uns auch 

faxen oder ganz einfach anrufen.

Die Jugendfeuerwehr steht dieses 

Mal im Mittelpunkt unseres Maga-

zins. Wir wollen darstellen, welche 

Qualifikationsanforderungen an die 

Betreuerinnen und Betreuer von Ju-

gendfeuerwehren zu stellen sind, um 

die höchstmögliche Sicherheit für die 

Jungen und Mädchen zu gewährleis-

ten. Unser Experte in Sachen Jugend-

feuerwehr, Jochen Köpfer aus unse-

rem Geschäftsbereich Prävention, be-

richtet hier aus seiner langjährigen 

Praxis.

Über Unterarmverletzungen durch 

Feuerwehrdienstunfälle informiert 

der Beitrag, den die Leiterin des  

Geschäftsbereichs Leistungen, Karin 

Rex, mit ihrem Team verfasst hat.  

Leider gehören diese Arten von Ver-

letzungen zu den häufigsten Gesund-

heitsschäden, die unsere Kasse aus-

zugleichen hat.

Ich hoffe, unser neu gestaltetes Heft 

überzeugt Sie. Ihnen allen wünscht 

das gesamte Team der Feuerwehr-

Unfallkasse Niedersachsen ein glück-

liches Jahr 2008 und: Bleiben Sie uns 

gewogen!

Herzliche Grüße

Thomas Wittschurky

Thomas Wittschurky, Geschäftsführer der  

Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen

Die Seite 3
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Ist der Eintritt in die Jugendfeuer-

wehr vollzogen (Achtung: Hierzu ist 

das Einverständnis der Erziehungs-

berechtigten erforderlich!), folgt in  

der Regel die Einkleidung. Die Schutz-

ausrüstung hat der Träger des Brand-

schutzes, also die Stadt oder Ge-

meinde, zu beschaffen und zur Verfü-

gung zu stellen.

Spätestens nach der Einkleidung 

stellt sich die Frage, was man mit den 

Kindern und Jugendlichen nun ma-

chen soll, denn irgendwie müssen sie 

ja beschäftigt werden. Grundsätzlich 

sollte man bei der Planung der Akti-

vitäten den gesunden Menschenver-

stand walten lassen und immer daran 

denken, dass man es mit Kindern und 

Jugendlichen zu tun hat. Dennoch 

wird man im Einzelfall Zweifel haben, 

ob eine geplante Aktivität so durch-

geführt werden kann oder nicht. Im 

Bereich der feuerwehrtechnischen 

Ausbildung bestehen einige, zum Teil 

sehr konkrete Bestimmungen, wäh-

rend es im Bereich der allgemeinen 

Jugendarbeit deutlich schwieriger ist, 

konkrete Hinweise oder Bestimmun-

gen zu finden – auch weil dieser Be-

reich thematisch sehr viel weiter ge-

fasst ist als die feuerwehrtechnische 

Ausbildung.

Mit dem Runderlass „Jugendarbeit in 

den Feuerwehren; Grundsätze für die 

praktische feuerwehrtechnische Aus-

bildung und Übungen der Jugendab-

teilungen der Freiwilligen Feuerweh-

ren“ (RdErl. d. MI v. 1.11.2004) hat das 

Niedersächsische Ministerium für In-

neres und Sport den Jugendfeuer-

wehrwarten eine Handlungshilfe an 

die Hand gegeben, die neben einigen 

allgemeinen Hinweisen und Regelun-

gen auch einige wenige Verbote ent-

hält. Damit wird für einige Ausrüstun-

gen und Geräte zwar ganz klar unter-

sagt, dass Angehörige der Jugend-

Doch nun zum Speziellen: Die Mit-

gliedschaft in der Jugendfeuerwehr 

beginnt mit dem Eintritt. Dienstrecht-

lich ist durch das Niedersächsische 

Brandschutzgesetz (NBrandSchG) 

eindeutig geregelt, dass nur Mitglied 

der Jugendabteilung sein kann, wer 

das 10. Lebensjahr vollendet hat. Aus-

nahmen sind nicht genannt. Sollen 

jüngere Kinder an die Feuerwehr her-

angeführt werden, ist dies nur auf der 

Grundlage des § 11 Abs. 3 NBrandSchG  

als „andere Abteilung“ möglich. 

Hierzu muss allerdings die Satzung 

der jeweiligen Feuerwehr die erfor-

derlichen Regelungen treffen. Die 

klare Trennung von Jugendabteilun-

gen und „anderen Abteilungen“ hat 

natürlich auch zur Folge, dass sich die 

Inhalte der Arbeit mit diesen Abtei-

lungen voneinander unterscheiden. 

Ein „Aushebeln“ des Mindestalters für 

die Jugendfeuerwehren ist auf die-

sem Wege nicht möglich. Wer mehr 

zu diesem Themenkomplex wissen 

möchte, sollte sich bei der Nieder-

sächsischen Jugendfeuerwehr die 

„Handreichung zur Einrichtung von 

Kinderfeuerwehren (Kinderabteilun-

gen) in den freiwilligen Feuerwehren 

in Niedersachsen“ besorgen, die ge-

rade überarbeitet wird.

Deshalb wollen wir uns wieder einmal eingehender 

mit der Arbeit in den Jugendfeuerwehren beschäfti-

gen. Dabei dienen uns die zahlreichen Anfragen,  

die uns nicht nur auf den üblichen Kommunikations-

wegen, sondern auch bei zahlreichen Veranstaltun-

gen erreichen, als Anhaltspunkt für die Themen, zu 

denen vermutlich die meisten Fragen bestehen.

Grundsätzlich muss erst einmal festgestellt werden, 

dass die Jugendfeuerwehren in der gesetzlichen Un-

fallversicherung ein echter Ausnahmefall sind: Allein 

die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche neben der 

Schülerunfallversicherung unter den Schutz der ge-

setzlichen Unfallversicherung fallen, ist schon be-

merkenswert. Kommt es zu einem zu entschädigen-

den Unfall, müssen Besonderheiten, die die Kinder 

und Jugendlichen von Arbeitsnehmern unterschei-

den, berücksichtigt werden (siehe Kasten Seite 8 „Be-

sonderheiten im Leistungsrecht bei Kindern und Ju-

gendlichen“). Im Gegensatz zu den erwachsenen Ka-

meraden der Feuerwehr stehen die Angehörigen der 

Jugendfeuerwehren auch bei eigentlich nicht versi-

cherten Tätigkeiten, wie z. B. Spiel und Spaß, unter 

Versicherungsschutz. Denn diese Tätigkeiten, die als 

„Allgemeine Jugendarbeit“ untrennbar zum Jugend-

feuerwehrdienst dazugehören, dienen ja der Nach-

wuchsgewinnung der Feuerwehren. Und bei den 

Zeltlagern kann es sogar sein, dass grundsätzlich 

nicht versicherte – so genannte eigenwirtschaftliche 

– Tätigkeiten, wie zum Beispiel die persönliche Hygi-

ene, doch unter den Schutz der gesetzlichen Unfall-

versicherung fallen, siehe unser Info-Blatt „Versiche-

rungsschutz in Zeltlagern“.

Zum Einsatz fertig!

Mit diesem Satz endet der Befehl für einen Einsatz mit Bereitstellung. Ähnlich wie die Trupps, 

die dann zum sofortigen Einsatz am Verteiler auf ihren Auftrag warten, lauern auch die  

Kinder und Jugendlichen in den Jugendfeuerwehren auf ihren „Einsatz“. Aber nicht alles, 

was sie gern machen wollen oder was die Betreuer mit ihren Jugendfeuerwehren gern  

veranstalten möchten, ist auch erlaubt und mit den geltenden Vorschriften in Einklang  

zu bringen.
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Spiel mit Körperkontakt handelt, aber ein ausdrückli-

ches Verbot dieser Sportart existiert nicht.

Wenn wir mit der Jugendfeuerwehr etwas unterneh-

men, z. B. ins Kino oder ins Zeltlager fahren, werden 

wir immer darauf hingewiesen, dass die Angehöri-

gen der Jugendfeuerwehr den Übungsanzug tragen  

müssen, da sie sonst nicht versichert wären. Was 

steckt hinter dieser Vorschrift? Nichts, denn diese 

Aussage ist schlicht und einfach falsch. Der Versiche-

rungsschutz ist nicht von einer bestimmten Kleidung 

abhängig. Versicherte Personen, die einer versicher-

ten Tätigkeit nachgehen, stehen unter dem Schutz 

der gesetzlichen Unfallversicherung. Dies ist aber un-

abhängig von der getragenen Kleidung. 

Wir wollen bei der Jugendfeu-

erwehr das Thema „Unfallverhü-

tung“ ansprechen. Gibt es dazu 

Material speziell für die Jugend-

feuerwehr? Ja, dafür gibt es ei-

niges an Material. Bereits 1996 

ist der Ordner „Sicherheitserzie-

hung in der Jugendfeuerwehr“ verteilt worden. Nach 

der Fusion der Feuerwehr–Unfallkassen Hannover  

und Oldenburg zur Feuerwehr-Unfallkasse Nieder-

sachsen wurden auch alle Jugendfeuerwehren im 

Bereich Braunschweig, die diesen Ordner vorher 

noch nicht hatten, mit einem Exemplar ausgestattet, 

so dass nun theoretisch jede Jugendfeuerwehr über 

einen solchen Ordner verfügen müsste. Leider wur-

den etliche Exemplare beim Wechsel der Funktion 

nicht weitergegeben, so dass wir darum bitten, falls 

ein solcher Ordner doch noch fehlt, sich mit dem 

Amtsvorgänger in Verbindung zu setzen. Neben ei-

ner Vielzahl von nach Altersgruppen getrennten An-

regungen enthält der Ordner auch das Heft „Eigen-

studium für den Jugendfeuerwehrwart“, mit dem 

dieser sich das notwendige Basiswissen über Unfall-

verhütung speziell in der Jugendfeuerwehr aneig-

nen kann.

sind, das Strahlrohr zu halten – deren 

Leistungsfähigkeit muss also beach-

tet werden. Dies gilt natürlich auch 

für das Abbauen nach der Übung: 

Nasse Schläuche sind nun halt einmal 

schwerer als trockene, so dass auch 

hierbei die individuelle Leistungsfä-

higkeit der Jugendfeuerwehrangehö-

rigen zu beachten ist. Zudem soll der 

Wasserdruck so niedrig wie möglich 

gehalten werden, da die Schwere des 

durch einen Wasserstrahl verursach-

ten Schadens natürlich vom Druck 

abhängt. Leider ist es in der Vergan-

genheit immer wieder zu Verletzun-

gen durch einen Wasserstrahl gekom-

men – im Extremfall sogar zu Aug-

apfelausspülungen. Um das Restri-

siko bei Übungen mit Wasserabgabe 

gering zu halten, ist es zwingend er-

forderlich, den Wasserdruck so nied-

rig wie möglich zu halten. Übrigens: 

Auf sehr vielen Löschfahrzeugen ist 

ein Druckbegrenzungsventil verlas-

tet, mit dem man bei Übungen der 

Jugendfeuerwehr nicht nur den Was-

serdruck begrenzen, sondern auch 

Druckspitzen, die z. B. durch das 

schlagartige Schließen von Strahlroh-

ren entstehen, abfangen kann.

Uns wurde gesagt, dass wir mit der 

Jugendfeuerwehr z. B. im Zeltlager 

oder beim Dienstsport nicht Fußball 

spielen dürfen. Stimmt das? Nein, 

das ist nicht richtig. Zwar ist Fußball 

eine sehr verletzungsträchtige Sport-

art, da es sich um ein körperbetontes 

feuerwehren damit arbeiten, aber bei 

Benutzung des gesunden Menschen-

verstandes wäre man auch selbst da-

rauf gekommen, so dass der Erlass 

keine schwerwiegenden Beschrän-

kungen für die Jugendarbeit enthält.

Des Weiteren gelten natürlich die 

einschlägigen Unfallverhütungsvor-

schriften (UVV). Hier sind insbeson-

dere die UVV „Grundsätze der Präven-

tion“ und die UVV „Feuerwehren“ zu 

nennen. Letztere nennt die Jugend-

feuerwehren sogar an einigen Stellen 

explizit. Dennoch tauchen einige Fra-

gen hierzu immer wieder auf:

Dürfen die Jugendfeuerwehren mit 

Wasser arbeiten? Ja, aber dabei ist ei-

niges zu beachten. Der bereits er-

wähnte Erlass enthält hierzu eine ein-

deutige Bestimmung: „Bei Ausbil-

dungsmaßnahmen und Übungen mit 

Wasser ist sicherzustellen, dass eine 

direkte fachliche Aufsicht erfolgt und 

ein sofortiges Eingreifen von aktiven 

Feuerwehrangehörigen gewährleis-

tet ist.“ Es müssen also direkt an den 

Strahlrohren aktive Feuerwehrange-

hörige bereit stehen (nicht in fünf 

Meter Entfernung), die sofort eingrei-

fen können, also konzentriert die Kin-

der und Jugendlichen am Strahlrohr 

überwachen und keine Nebentätig-

keiten ausführen. Damit ist es aber 

nicht getan. Der Wasserdruck muss 

so gewählt werden, dass die Jugend-

feuerwehrangehörigen in der Lage 
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wichtig. Wird mit den Kindern kein 

Arzt aufgesucht, müssen die El-

tern unbedingt darüber informiert 

werden, dass sie, wenn sie später 

noch einen Arzt aufsuchen, dar-

auf hinweisen, dass es sich um ei-

nen Feuerwehrunfall handelt und 

die Feuerwehr-Unfallkasse Nieder-

sachsen der zuständige Unfallversi-

cherungsträger ist. Näheres hierzu 

kann dem Info-Blatt „Unfallmel-

dung“ entnommen werden.

Wenn ärztliche Hilfe nach einem  ■

Unfall nicht erforderlich ist und 

eine Unfallanzeige nicht erstattet 

werden muss, ist der Unfall im Ver-

bandsbuch zu dokumentieren.

Die Feuerwehr-Unfallkasse Nieder- ■

sachsen ist nicht für alles zustän-

dig. Wenn zum Beispiel im Zeltla-

ger ein Kind wegen akuter Bauch-

schmerzen zum Arzt gebracht 

werden muss, ist das ein Fall für 

die Krankenkasse, nicht für den 

Unfallversicherungsträger.

Jugendfeuerwehren bessern sich  ■

ihre Kameradschaftskasse gern 

durch Altpapier-, Weihnachts-

baum- oder sonstige Sammelak-

tionen auf. Dabei ist zu beachten, 

dass das Mitfahren auf Ladeflächen 

und Anhängern verboten ist. Nicht 

nur die Straßenverkehrsordnung 

steht dem entgegen, sondern auch 

die UVV „Fahrzeuge“. Zuwider-

handeln stellt übrigens eine Ord-

nungswidrigkeit dar, die die Feu-

erwehr-Unfallkasse Niedersachsen 

mit einer Geldbuße ahnden kann.

Die Anschnallpflicht gilt auch in  ■

Feuerwehrfahrzeugen. Die Betreuer 

und Jugendfeuerwehrwarte kön-

nen, wie so oft, das Verhalten der 

Kinder und Jugendlichen durch gu-

tes Vorbild stark beeinflussen.

ben, aber nicht mehr in der Jugend-

arbeit tätig sind, eindringlich bitten, 

dieses Material an die Jugendfeuer-

wehren weiterzugeben. Außerdem 

gibt es eine Vielzahl von Info-Blät-

tern, die sich speziell mit Jugendfeu-

erwehr-Themen befassen oder bei 

der Jugendfeuerwehr auch anwend-

bar sind. Diese stehen im Internet un-

ter www.fuk.de zur Verfügung und 

können von dort herunter geladen 

werden.

Damit sind die vier am häufigsten ge-

stellten Fragen ausführlich beantwor-

tet. Um vor allem neuen Jugendfeu-

erwehrwarten und Betreuern einige 

Tipps für die Jugendarbeit geben zu 

können, wollen wir im Folgenden 

noch schlagwortartig einige Aspekte 

der Jugendarbeit in den Jugendfeu-

erwehren, die in Seminaren und Lehr-

gängen immer wieder angesprochen 

werden, abhandeln:

Kommt es zu einem Unfall, ist na- ■

türlich vordringlich Erste Hilfe zu 

leisten und ggf. der Rettungsdienst 

zu verständigen. Die Eltern der Ju-

gendfeuerwehrangehörigen ver-

trauen natürlich – zu Recht – dar-

auf, dass die Betreuer der Jugend-

feuerwehr wissen, was zu tun ist, 

denn sie sind es ja gewohnt, an-

deren in Notsituationen zu hel-

fen. Also kühlen Kopf bewahren, 

tief durchatmen, auf die eigenen 

Kompetenzen besinnen und ru-

hig und zielgerichtet handeln. Ge-

rade bei verletzten Kindern ist 

die Aufregung häufig besonders 

groß, weil die Kinder oftmals nicht 

in der Lage sind, genau zu schil-

dern, was passiert ist, wo es wehtut 

usw. Bei den meisten Unfällen ist 

der Schreck bei den Kindern auch 

schlimmer als der Schmerz. Gerade 

deshalb ist auch die durchgehende 

Betreuung der kleinen Patienten 

Zwei Jahre später kam dann das Medienpaket „Fit 

For Fire in the Future“ heraus, welches das Thema 

„Fitness in der Jugendfeuerwehr“ bearbeitet. Das 

Medienpaket wurde in zweifacher Ausfertigung den 

feuerwehrtechnischen Zentralen zum Verleih auf 

Kreisebene zur Verfügung gestellt. Leider ist das im 

Medienpaket enthaltene Arbeitsheft, das bis zum 

letzten Jahr auch als Lehrgangsunterlage für den 

Sport-Lehrgang der NJF diente, vergriffen.

In den Jahren 2003 und 2004 kamen dann zwei wei-

tere Medienpakete speziell für die Jugendfeuerweh-

ren heraus: „Jugendfeuerwehr I – Lager und Fahr-

ten“ und „Jugendfeuerwehr II – Übungs- und Schu-

lungsdienst“. Auch hiervon erhielten die feuerwehr-

technischen Zentralen je zwei Exemplare zum Verleih 

auf Kreisebene. Anders als bei den anderen Medien-

paketen wurden die dazugehörigen Folienhefte an 

jede Jugendfeuerwehr und auch an die übergeord-

neten Stellen, also Gemeinde-, Stadt-, Kreis- und Be-

zirksjugendfeuerwehrwarte, verteilt. Dazu wurde der 

NJF jeweils eine entsprechende Anzahl an Folienhef-

ten zur Verfügung gestellt, die diese bei den jewei-

ligen Delegiertenversammlungen auf Landesebene 

entsprechend der Anzahl der Jugendfeuerwehren 

verteilt haben. Insgesamt wurden an die (damals) 

rund 1.900 Jugendfeuerwehren 2.800 dieser Folien-

hefte verteilt, so dass auch hiervon theoretisch jede 

Jugendfeuerwehr ein Exemplar haben müsste. Al-

lerdings scheinen auch diese Folienhefte nicht im-

mer dort angekommen zu sein, wo sie hingehören. 

Da unsere Lagerbestände erschöpft sind, möchten 

wir an dieser Stelle all diejenigen, die noch Material 

für die Unfallverhütung in der Jugendfeuerwehr ha-

 Zum Einsatz fertig!
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Verkehrssicherheit bei Kindern und  ■

Jugendlichen ist ein Thema, für das  

man bei einer Vielzahl von Insti-

tutionen umfangreiches Material 

zur Verfügung gestellt bekommen 

kann.

Auch wenn die Kinder und Jugend- ■

lichen sich selbst viel zutrauen: 

Viele schwere Geräte der Feuerwehr  

sind zu schwer für die Angehörigen  

der JF. Es ist ihnen oft nicht zuzu-

muten, diese Geräte zu tragen. Das 

noch belastendere Be- und Entla-

den solch schweren Geräts durch 

die Jugendfeuerwehrangehörigen 

verbietet sich somit eigentlich von 

selbst – beispielhaft sei hier nur 

das Entnehmen der TS genannt.

Prinzipiell können auch Mädchen,  ■

die einer Jugendfeuerwehr ange-

hören, schwanger werden. In ei-

nem solchen Fall sind besondere 

Schutzbestimmungen zu beach-

ten, siehe unser Info-Blatt „Wer-

dende Mütter im Feuerwehrdienst“.

Gerade im Sommer sind die Ju- ■

gendfeuerwehren häufig bei Wett-

bewerben der Feuerwehr oder 

anderen Spielen längere Zeit im 

Freien der Sonne ausgesetzt. Dann 

ist unter anderem natürlich der 

Sonnenschutz zu beachten. Außer-

dem muss es nicht sein, dass dann 

noch alle Gruppen in der prallen 

Sonne zur Siegerehrung antreten 

müssen. Da diese erfahrungsge-

mäß länger dauert, ist es eigentlich 

eine Selbstverständlichkeit, dass 

sich die Kinder und Jugendlichen 

im Schatten aufhalten. Zudem ist 

es hilfreich, wenn man sie sich set-

zen lässt. Dies stört den besonde-

ren Charakter einer Siegerehrung 

eines Jugendwettbewerbes in kei-

ner Weise.

Auch in Bezug auf Kinderrückhal- ■

tesysteme bilden Feuerwehrfahr-

zeuge keine Ausnahme. Nähere 

Informationen dazu, wann sol-

che Systeme erforderlich sind, ent-

hält unser Info-Blatt „Fahrzeuge 

– Personenbeförderung“.

Um die Leistungsfähigkeit der Ju- ■

gendfeuerwehrangehörigen ab-

schätzen zu können, steht den Be-

treuern ein einfaches Mittel zur 

Verfügung: Sie toben mit den Kin-

dern und Jugendlichen. Dabei 

merkt man sehr schnell, wie viel 

Kraft und Ausdauer die Kinder 

haben.

Kinder und Jugendliche benötigen  ■

längere Erholungspausen und er-

holen sich anders als Erwachsene. 

Nähere Informationen dazu findet 

man in dem Heft „Eigenstudium 

für den Jugendfeuerwehrwart“ im 

Ordner „Sicherheitserziehung in 

der Jugendfeuerwehr“.

Die Angehörigen der Jugendfeu- ■

erwehr sind in der Regel auch auf 

dem Weg zum Feuerwehrhaus und 

zurück gesetzlich unfallversichert. 

Die Betreuer der Jugendfeuerwehr 

sollten ihr Augenmerk auch auf 

diese versicherten Wege richten. 

Im Ordner „Sicherheitserziehung in 

der Jugendfeuerwehr“ findet man 

entsprechende Anregungen, wie 

man die versicherten Wege in die 

Unfallverhütung mit einbezieht.
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Zusammenfassend kann festgestellt 

werden, dass die Unfallverhütung 

in der Jugendfeuerwehr besondere 

Anforderungen an die Jugendfeuer-

wehrwarte und Betreuer der JF stellt, 

da diese im Gegensatz zu Führungs-

kräften der Einsatzabteilung nicht nur 

die Unfallverhütung im feuerwehr-

technischen Bereich, sondern auch 

im jugendpflegerischen Bereich be-

achten müssen. Dem wird einerseits 

durch die vielfältigen Lehrgänge, die 

die Niedersächsische Jugendfeuer-

wehr und die Landesfeuerschulen 

Besonderheiten im Leistungsrecht bei Kindern und Jugendlichen

Verletztengeld

Verletztengeld wird gezahlt, wenn 

aufgrund der Arbeitsunfähigkeit 

kein Anspruch mehr auf Entgelt be-

steht (Ende der Entgeltfortzahlung 

durch den Arbeitgeber). Im Regel-

fall haben Kinder und Jugendliche 

keinen Anspruch auf Verletztengeld, 

da sie üblicherweise nicht in ei-

nem Beschäftigungsverhältnis ste-

hen. Üben Kinder und Jugendliche 

eine Beschäftigung (Ferienjob / ge-

ringfügige Beschäftigung) aus, ha-

ben auch sie Anspruch auf Verletz-

tengeld. Das Beschäftigungsver-

hältnis muss zum Unfallzeitpunkt 

vorgelegen haben. Wenn aufgrund 

eines Unfalles ein z. B. beabsich-

tigter Ferienjob nicht angetreten 

werden kann, besteht für die FUK 

keine Möglichkeit, Leistungen zu 

erbringen. 

Verletztenrenten

Bei schweren Verletzungen kommt 

die Zahlung einer Unfallrente in Be-

tracht. Die Höhe der Rente errechnet 

sich aus dem Einkommen der letzten 

zwölf Monate vor dem Unfall (Jahres-

arbeitsverdienst). Der Gesetzgeber hat 

für Personen, die kein Einkommen be-

ziehen, fiktive Jahrsarbeitsverdienste 

festgelegt. Diese betragen zz.:

bis zum 5. Lebensjahr € 7.455,00 ■

vom 6. bis zum 14. Lebensjahr   ■

€ 9.940,00

vom 15. bis zum 17. Lebensjahr   ■

€ 11.928,00

ab dem 18. Lebensjahr € 17.892,00 ■

Nach Beendigung der Ausbildung 

wird der Jahresarbeitsverdienst mit 

dem dann erzielten Entgelt neu 

festgesetzt.

Sonstige Leistungen

Grundsätzlich werden bei stationären Behand-

lungen zwei Heimfahrten oder Besuchsfahrten 

durch Angehörige im Monat übernommen. Wenn 

es medizinisch notwendig ist, können auch mehr 

Fahrten übernommen werden. Insbesondere bei 

Kindern wird dies anzunehmen sein. Im Einzelfall 

können auch die Kosten für eine Unterbringung 

eines Elternteils in der Klinik oder in einem Hotel 

übernommen werden.

Bei längerer Abwesenheit in der Schule können 

die Kosten für Nachhilfeunterricht übernommen 

werden. Auch die Übernahme von Fahrtkosten 

zur Schule kann unter entsprechenden Vorausset-

zungen zu übernehmen sein.

speziell für Jugendfeuerwehrwarte 

und Betreuer der JF anbieten und  

andererseits durch das Material der  

Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachen 

Rechnung getragen. Den größten 

Beitrag müssen jedoch die Jugend-

feuerwehrwarte und Betreuer bei-

steuern: Sie müssen ihr Fachwissen, 

ihren gesunden Menschenverstand 

und ihr Verantwortungsbewusstsein 

einsetzen, um die Jugendarbeit un-

fallfrei zu gestalten.  

 Zum Einsatz fertig!
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ale Einrichtung für die Feuerwehran-

gehörigen in Niedersachsen erhalten. 

Die partei- und fraktionsübergreifende 

Unterstützung aus Berlin und Hanno-

ver ist uns zugesichert worden.

Zu einer Reform des Leistungsrechts 

der gesetzlichen Unfallversicherung 

wird es übrigens mit dem UVMG 

nicht kommen. Zu groß waren schon 

im Vorfeld die Meinungsunterschiede 

zwischen BMAS, den Arbeitgeberver-

bänden und den Gewerkschaften.

horst, zu verdanken, dass schließlich 

das BMAS und die Mehrheit der Länder 

die zwangsweise Anordnung nur eines 

Trägers pro Land in einen Prüfauftrag 

abmilderten, der es im Ergebnis den 

Ländern überlässt, wie sie ihre Unfall-

versicherung organisieren.

Dieser Entscheidung der Bund-Län-

der-Arbeitsgruppe war ein intensives 

Gespräch mit dem damaligen Par-

lamentarischen Staatssekretär beim 

Bundesminister für Arbeit und Sozi-

ales, Gerd Andres, vorausgegangen, 

der als Mitglied der Ortsfeuerwehr 

Groß-Buchholz (Landeshauptstadt 

Hannover) dem niedersächsischen 

Feuerwehrwesen in besonderer Weise 

verbunden ist.

Höhepunkt der Unterstützung für un-

sere Kasse war eine einstimmige Re-

solution des Niedersächsischen Land-

tages, mit der der Erhalt der Selbst-

ständigkeit unserer Einrichtung gefor-

dert wird. Wir können jedenfalls mit 

Stolz und mit Genugtuung feststel-

len: Die Unterstützung hat sich ausge-

zahlt. Wenn das UVMG so verabschie-

det wird, wie es jetzt im Konsens von 

Bund und Ländern eingebracht wor-

den ist, dann bleibt die Feuerwehr-Un-

fallkasse Niedersachsen als die sozi-

Es kreißte der Berg und gebar eine Maus. So wird 

man wohl das Ergebnis einer mehrjährigen Diskus-

sion über die Neuausrichtung der gesetzlichen Un-

fallversicherung bezeichnen müssen. Zur Erinne-

rung: Im Koalitionsvertrag der Großen Koalition ist 

festgehalten, dass im Laufe der Legislaturperiode 

eine grundlegende Reform dieses Sozialversiche-

rungszweiges erfolgen soll. Das System müsse auf 

Dauer zukunftssicher gemacht werden, die Leistun-

gen sollen zielgenauer erbracht und die Organisati-

onsstrukturen verschlankt werden.

Zur Vorbereitung des Reformprojektes wurde eine 

Bund-Länder-Kommission gebildet, die sich aus den 

Staatsekretärinnen und -sekretären der Sozialres-

sorts des Bundes und der Länder zusammensetzte 

und die im Juni 2006 ein so genanntes „Eckpunkte-

Papier“ vorlegte, das dann durch das federführende 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) in 

einen Gesetzentwurf umgesetzt werden sollte. Kern 

des Eckpunkte-Papiers war, neben einem Paradig-

menwechsel im Leistungsbereich, eine radikale Re-

duzierung der Anzahl der Träger der gesetzlichen 

Unfallversicherung (Berufsgenossenschaften und 

Unfallkassen). Für Niedersachsen hätte dies bedeu-

tet: Unsere Feuerwehr-Unfallkasse wäre mit der Lan-

desunfallkasse und den drei regionalen Gemeinde-

Unfallversicherungsverbänden zu einer gemeinsa-

men Unfallkasse Niedersachsen zwangsfusioniert 

worden. Gegen diese geplante Regelung, die gegen 

das Votum des Landes Niedersachsen zustande ge-

kommen war, regte sich sehr schnell erheblicher Wi-

derstand, der vor allem vom Landesfeuerwehrver-

band Niedersachsen in seinem „Wolfshagener Pa-

pier“ formuliert worden war. Es war der Beginn einer 

eindrucksvollen Kampagne, in deren Verlauf unzäh-

lige persönliche Kontakte von Feuerwehrführungs-

kräften zu Bundes- und Landtagsabgeordneten al-

ler Fraktionen genutzt wurden, um für den Erhalt der 

Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen zu werben. 

Denn dass sie erhalten bleiben soll, darin waren sich 

die Selbstverwaltungsorgane der Kasse einig. Es war 

ganz wesentlich der Niedersächsischen Landesregie-

rung und hier im besonderen der Staatssekretärin im 

Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, 

Familie und Gesundheit, Frau Dr. Christine Hawig-

FUK-Vorstandsvorsitzender Hans Graulich bei Staatssekretärin  

Dr. Christine Hawighorst

Reform der gesetzlichen 
Unfallversicherung

Einen Dank für ihr Engagement erhielten 

Gesine Multhaupt (SPD-MdB) von FUK-

Geschäftsführer Thomas Wittschurky (Bild 

oben) und Jochen-Konrad Fromme (CDU-

MdB) von Hans Graulich (im Bild unten 

links). 

Nun scheint es amtlich zu sein: Aus der „Reform“ wird eine „Modernisierung“. Unter dem  

Titel „Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz (UVMG)“ liegt jetzt ein Gesetzentwurf 

beim Deutschen Bundestag. Er soll nach dem bisherigen Fahrplan im Juni 2008 verabschie-

det werden.
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eine direkte Krafteinwirkung brechen. Durch indirekte 

Kräfte kommt es überwiegend zu Brüchen des Kahn- 

und Dreieckbeins, selten des Mondbeins, aber auch 

zu Handwurzelverrenkungen.

Der Kahnbeinbruch

Das Kahnbein ist für die Stabilisierung der beiden 

Handwurzelreihen erforderlich und nimmt damit 

eine zentrale Rolle für die Funktion des Handgelen-

kes ein. Typische Unfallmechanismen sind der Sturz 

auf die rückwärts gestreckte und nach außen zur 

Speiche hin abgewinkelte Hand und ein direktes 

Ereignis, beispielsweise ein Kurbelrückschlag oder 

ein Verkehrsunfall. Bei einem Sturz auf das über-

streckte Handgelenk kommt es zu einer Einklem-

mung des Kahnbeins zwischen Speichenende und 

Dreiecksbein. Zuvor bricht oftmals das körperferne 

Speichenende. 

Kahnbeinbrüche werden nach Lokalisation und Form 

des Bruchs in horizontal schräge, quere und vertikal 

schräg verlaufende Brüche eingeteilt. Der Knochen-

bruch verursacht häufi g nur geringe Schmerzen und 

Bewegungseinschränkungen im Bereich des dau-

menseitigen Handgelenkes. Mit Hilfe von speziellen 

Röntgenaufnahmen des Kahnbeins in vier verschie-

dene Richtungen und computertomografi schen Auf-

nahmen kann ein Bruch des Kahnbeins diagnostiziert 

werden. Der Kahnbeinbruch kann entweder mit einem 

Gips ruhig gestellt oder operativ versorgt werden. 

Welche Behandlung eingeleitet wird, hängt von der 

Art des Bruches ab.

handknochen. Sie wird aus den ein-

zelnen Handwurzelknochen gebildet. 

Die erste Handwurzelreihe setzt sich 

aus Kahnbein, Mondbein, Erbsenbein 

und Dreieckbein zusammen. 

Kopfbein, großes Vieleckbein, kleines 

Vieleckbein sowie Hakenbein bilden 

die zweite Handwurzelreihe. An diese 

Knochen, die zusammen ein kleines 

Gewölbe bilden, sind wiederum über 

Gelenke die fünf Mittelhandknochen 

angeschlossen. Sämtliche Handwur-

zelknochen werden durch Bänder 

eng miteinander verbunden, die die 

Beweglichkeit der einzelnen Knochen 

gegeneinander begrenzen.

Brüche der Handwurzelknochen ge-

hören aus anatomischen Gründen 

hinsichtlich ihrer Heilung zu den un-

günstigen Brüchen. Jeder der einzel-

nen Handwurzelknochen kann durch 

Die Hand ist ein wichtiger Teil des Be-

wegungssystems des Menschen und 

spielt insbesondere als Arbeit aus-

führendes und gestaltendes Organ 

eine sehr wichtige Rolle. Das Hautge-

fühl mit den feinen Unterscheidungs-

formen für unterschiedliche Berüh-

rungsqualitäten, für Oberfl ächen-

strukturen, Formen und Dichte gibt 

der Hand den Wert eines Sinnesor-

gans. Gleichzeitig ist die Hand Aus-

drucksorgan, wenn man bedenkt, 

welch hohen Anteil das „Reden mit 

den Händen“ bei der Kommunikation 

hat. Darüber hinaus ist nicht zu unter-

schätzen, dass die Hand neben dem 

Gesicht ein Körperteil ist, das den 

Mitmenschen unbekleidet gezeigt 

wird. Somit ist auch der ästhetische 

Aspekt sehr wichtig.

Die Hand wird in der Reihenfolge 

der Bedeutung als Greif-, Druck-, Tast- 

und Ausdrucksorgan bewertet. Die 

Wechselwirkung der Funktionen aller 

Einzelleistungen macht die Hand zu 

einem Universalorgan.

Anatomischer Aufbau der Hand

Die Hand besteht aus siebenund-

zwanzig Einzelknochen. Hierzu gehö-

ren die Handwurzel mit acht Hand-

wurzelknochen, die Mittelhand mit 

fünf Mittelhandknochen und fünf 

Finger mit vierzehn Fingerknochen. 

Jeder der Finger besteht aus drei 

Knochen: Grundglied, Mittelglied 

und Endglied. Nur der Daumen be-

sitzt zwei Fingerknochen. Es fehlt ihm 

das Fingermittelglied. 

Die Handwurzel liegt zwischen dem 

Ende der Speiche und dem Mittel-

... wenn man nicht mehr richtig zufassen kann!

1. Kahnbein (Os scaphoideum)

2. Mondbein (Os lunatum)

3. Erbsenbein (Os pisiforme)

4. Dreieckbein (Os triquetum)

5. Hakenbein (Os hamatum)

6. Kopfbein (Os capitatum)

7. kleines Vieleckbein (Os trapezoidum)

8. großes Vieleckbein (Os trapezium)

Wie wichtig Hand, Handgelenk und Unterarm im Ablauf des täglichen Lebens 

sind, merkt man oft erst, wenn Verletzungen in diesen Bereichen auftreten. 

Die daraus resultierenden Schmerzen und Bewegungseinschränkungen wer-

den als besonders lästig empfunden. Aber gerade mit Händen und Armen 

abgefangene Stürze führen häufi g zu Brüchen. Mit diesem Beitrag möchten 

wir die Anatomie der Hand sowie des Handgelenkes aufzeigen und die häu-

fi gsten Verletzungsformen darstellen.
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teilt wird, die hier nicht dargestellt 

werden:

A-Fraktur Radiusfraktur ohne 

Gelenkbeteiligung

B-Fraktur Radiusfraktur mit teilwei-

ser Gelenksbeteiligung

C-Fraktur Radiusfraktur mit 

Gelenksbeteiligung

Nach dem vorliegenden Schadenbild 

muss jeweils beurteilt werden, ob der 

Bruch operativ oder nicht-operativ 

behandelt wird. Zunächst muss der 

Bruch eingerichtet (reponiert) wer-

den, damit der Bruch in einer funkti-

onsgerechten Stellung zusammen-

wächst. Danach erfolgt die Ruhigstel-

lung durch einen Gipsverband. Bei 

nicht verschobenen Brüchen ist es 

ausreichend, wenn für ca. sechs Wo-

chen ein Gipsverband angelegt wird 

(bei Kindern meistens drei Wochen).

Bei Verletzungen, bei denen keine 

befriedigende Brucheinrichtung ge-

lingt oder die instabil sind, erfolgt 

eine operative Versorgung. Die Stabi-

lisierung des Bruchs erfolgt hierbei  

beispielsweise durch das Einbringen  

von Drähten durch die Haut, welche  

die Bruchzonen überbrücken 

(Spickdrahtosteosynthese). 

Die häufigste Verletzung im Bereich 

des Handgelenkes ist der handnahe 

Speichenbruch.

Der handnahe Speichenbruch

Der Bruch des Radius (Speichenkno-

chen des Unterarmes) im handnahen 

Bereich ist der häufigste Knochen-

bruch beim Menschen. Bis zu 25 %  

aller Knochenbrüche macht diese 

Verletzung aus. Umgangssprachlich 

wird sie häufig als Handgelenksbruch 

bezeichnet.

Im Regelfall entsteht der Speichen-

bruch (Radiusfraktur) durch einen 

Sturz auf das gestreckte Handgelenk.  

In ca. 85 – 90 % der Fälle ist das Hand-

gelenk hierbei zwischen 40 und 90 

Grad gestreckt. Bei einer geringeren  

Streckung werden oft Ellenbogen 

oder Unterarm verletzt, während bei 

einer größeren Streckung eher die 

Handwurzelknochen geschädigt wer-

den. Aber auch bei Stürzen auf das 

gebeugte Handgelenk kann es zu  

einem Speichenbruch kommen. In 

manchen Fällen geht der Bruch mit 

Begleitverletzungen wie Verrenkun-

gen der Gelenke, Abriss des Ellengrif-

felfortsatzes oder Bandverletzungen 

einher.

Allgemein üblich ist die Einteilung  

des handnahen Speichenbruchs in 

folgende Klassifikation, wobei diese 

wiederum in Untergruppen einge-

Das Handgelenk

Das Handgelenk setzt sich aus mehreren Teilgelen-

ken sowie vielen Knochen zusammen. Es ist das Ge-

lenk zwischen Unterarm und der ersten Handwurzel-

reihe sowie die gelenkige Verbindung zwischen der 

ersten und zweiten Reihe der Handwurzelknochen.  

Der wichtigste Knochen des Handgelenkes ist die 

Speiche und befindet sich auf der Daumenseite. Sie 

bildet den größten Teil des Handgelenks und den 

kleineren Anteil des Ellenbogengelenks. Auf der Klein-

fingerseite liegt die Elle. Sie ist am Ellenbogengelenk 

relativ dick und wird zum Handgelenk hin dünner. 

Sie bildet mit dem Oberarmknochen den wesentli-

chen Anteil vom Ellenbogengelenk.

Das Handgelenk lässt sich in verschiedenen Ebenen 

bewegen:

Spickdrahtosteosynthese

Abspreizen daumen- und kleinfingerwärts  
bzw. Abwinkeln speichen- und ellenwärts

Beugen / Strecken

50°–60°

0°

35°–60°

0°

30°–40°
25°–30°
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Wenn der Bruch mit einer Gipsschiene versorgt 

wurde, benötigt die Heilung ca. 4 – 6 Wochen. In die-

ser Zeit darf das Handgelenk nicht belastet werden. 

Beugung und Streckung der Finger sowie die Bewe-

gung von Schulter und Ellenbogen sollen jedoch er-

folgen, damit eine Einsteifung der Gelenke vermie-

den wird, insbesondere die Fingergelenke neigen 

leicht zu Einsteifungen. Sofern der Gips sich lockert 

oder drückt, sollte der Arzt aufgesucht werden. Ein 

zu lockerer Gips birgt die Gefahr, dass keine ausrei-

chende Stabilisierung des Bruches mehr gegeben ist, 

während ein zu enger Gips zu Druckgeschwüren und 

der Gefahr einer Nekrose (Gewebstod) führen kann. 

Auch bei Durchblutungs- und Empfindungsstörun-

gen sollte der Arzt aufgesucht werden. 

Wichtig ist auch die regelmäßige klinische Kontrolle 

mit Röntgenaufnahmen, damit ein regelrechter Sitz 

der Bruchstücke geprüft werden und ggf. ein erneu-

tes Einrichten der Bruchstücke erfolgen kann. 

Im Rahmen des Heilverfahrens kann es zu Komplika-

tionen kommen. Sowohl bei der nicht-operativen als 

auch bei der operativen Therapie kann es zu einer er-

neuten Verschiebung des Bruches, zu einer Pseudar-

throse (Falschgelenkbildung) oder zu einem komple-

In seltenen Fällen erfolgt die Stabili-

sierung des Bruches durch eine äu-

ßere Fixierung mittels Fixateur ex-

terne (äußerer Knochenspanner). Der 

Fixateur externe stellt ein Festhalte- 

und Spannsystem dar, das mit Dräh-

ten oder Stangen im Knochen ver-

ankert ist. Damit können bewegliche 

Knochenteile gegeneinander fest in  

der gewünschten Stellung gehalten 

werden. Der Hauptteil des Fixateur 

externe liegt hierbei außerhalb des 

Körpers.

Bei der Plattenosteosynthese wird die 

Stabilisierung des Bruchs durch eine 

Verplattung der Bruchzone erreicht. 

Bei dieser Methode ist das Tragen ei-

ner Gipsschiene nicht erforderlich 

und die krankengymnastischen Maß-

nahmen können sofort nach der Ope-

ration beginnen. Eine spätere Entfer-

nung der Platten ist nicht unbedingt 

erforderlich.

 … wenn man nicht mehr richtig zufassen kann! 
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xen regionalen Schmerzsyndrom kommen. Hierbei 

kommt es zu einer Schrumpfung und zu einer Ernäh-

rungsstörung von Gliedmaßenabschnitten. Die Symp-

tome sind zum Teil sehr verschieden und umfassen  

beispielsweise Schmerzüberempfindlichkeit der 

Haut und Missempfindungen, trockene oder feuchte 

Haut, Schmerzen bei Berührung, Bewegungsein-

schränkung des Gelenkes, Durchblutungsstörungen 

oder auch Knochen- und Muskelschwund.

Bei der nicht-operativen Therapie kann es zu Druck-

schäden durch den Gips kommen, während es bei 

der operativen Methode zu Infektionen oder zur 

Schädigung von Nerven, Sehnen und Gefäßen kom-

men kann.

Rentenrechtliche Beurteilung von 

Speichenbrüchen

In der gesetzlichen Unfallversicherung besteht ein 

Anspruch auf eine Rente, sofern die Erwerbsfähigkeit  

infolge des Versicherungsfalles um mindestens 20 %  

gemindert ist. Die Minderung der Erwerbsfähigkeit 

(MdE) richtet sich nach dem Umfang der sich aus der 

Beeinträchtigung des körperlichen und geistigen 

Leistungsvermögens ergebenden verminderten Ar-

beitsmöglichkeiten auf dem gesamten Gebiet des 

Erwerbslebens.

Nach den allgemein anerkannten Erfahrungswerten 

wird beispielsweise ein Speichenbruch, der zu er-

heblicher Achsenabknickung und Einschränkung der 

Handgelenksbewegungen um 80 Grad geführt hat, 

mit einer MdE zwischen 20 – 30 % oder eine Hand-

gelenksversteifung in Streckung mit einer MdE in 

Höhe von 30 % bewertet. Bei Einschränkungen der 

Handgelenksbeweglichkeit um insgesamt bis zu 40 

Grad wird eine rentenberechtigende MdE (mindes-

tens 20 %) nicht erreicht. Die MdE wird in diesen Fäl-

len mit 10 % bewertet.

Üblicherweise erfolgt die Feststellung der verblie-

benen Unfallfolgen und die damit verbundene Ein-

schätzung der Höhe der MdE durch ein medizinisches 

Gutachten. Aufgrund der hohen Fallzahlen, den da-

mit verbundenen umfangreichen Erfahrungswerten  

und der Tatsache, dass in den meisten typischen Fäl-

len keine „schwerwiegenden“ Unfallfolgen verbleiben, 

bietet sich diese Verletzung für das standardisierte 

Rentenfeststellungsverfahren an. Bei 

dieser Verletzung kann die Rente als 

so genannte Gesamtvergütung in ei-

nem verkürzten und vereinfachten 

Verfahren ohne Begutachtung fest-

gestellt werden. 

Vorraussetzung hierfür ist jedoch, 

dass das gesamte Heilverfahren in ei-

nen geordneten Rehabilitationsplan 

eingebettet gewesen ist. Der Reha-

bilitationsplan wurde aufgrund ärzt-

licher Erfahrung und statistischer 

Auswertung aufgestellt, da nahezu 

deckungsgleiche Rehabilitations-

verläufe hinsichtlich Dauer der Ar-

beitsunfähigkeit sowie Höhe und 

Dauer der MdE festgestellt wurden. 

Stimmt der tatsächliche Verlauf mit 

dem typischen Verlauf aus dem Re-

habilitationsplan im Wesentlichen 

überein, ist der Fall als standardisierte 

Rentenfeststellung abzuschließen. Er-

hebliche Abweichungen vom typi-

schen Rehabilitationsverlauf, z. B. län-

gerer Zeitraum der Arbeitsunfähig-

keit infolge besonderer körperlicher 

Beanspruchung im Beruf, durch Ver-

lust des Arbeitsplatzes, höheres Le-

bensalter, Besonderheiten im famili-

ären und sozialen Umfeld, sind Hin-

weise darauf, dass möglicherweise 

der vorliegende Körperschaden an-

ders zu beurteilen ist als im Regelfall. 

Die Dauer der MdE ergibt sich eben-

falls aus dem Rehabilitationsplan. In-

sofern kann, wenn der behandelnde 

Arzt in seinem Abschlussbericht eine 

MdE von 20 % über die 26. Woche hi-

naus schätzt bzw. die oben aufge-

führten Einschränkungen vorliegen, 

eine Rente im Rahmen einer Gesamt-

vergütung für den bestimmten Zeit-

raum gezahlt werden. Somit kann in-

nerhalb kürzester Zeit nach Eintritt 

der Arbeitsfähigkeit die Rente ausge-

zahlt werden. Davon profitieren die 

Versicherten. Nach Ablauf des Ent-

schädigungszeitraums kann der Ver-

sicherte bei anhaltenden Beschwer-

den selbstverständlich einen Antrag 

auf Weiterzahlung der Rente stellen. 

In diesem Fall wird immer ein Gut-

achten eingeholt.

Schlussbemerkung

Abschließend lässt sich sagen, dass 

ein Großteil aller Hand- und Unter-

armverletzungen nicht zu bleiben-

den Schäden führen, die eine renten-

berechtigende MdE von mindestens 

20 % rechtfertigen. Bei gezielter Diag-

nostik und rechtzeitig beginnender 

Therapie heilen die meisten Verlet-

zungen folgenlos oder nur mit gerin-

gen Einschränkungen aus. 
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Neben der Berufsfeuerwehr mit 107 Feuerwehrbe-

amtinnen und -beamten gibt es in Hildesheim noch 

410 aktive Freiwillige Feuerwehrmitglieder. Diese 

sind in 13 Ortsfeuerwehren gegliedert, wovon sechs 

Ortsfeuerwehren als Feuerwehren mit Grundaus-

stattung, 5 als Feuerwehrstützpunkt und 2 als Feu-

erwehrschwerpunkt ausgestattet sind. Diese Orts-

feuerwehren sind in vier Einsatzzüge gegliedert und 

in das Einsatzkonzept der Stadt Hildesheim mit ent-

sprechenden Spezialaufgaben eingebunden.

Außerdem stellt die Feuerwehr der Stadt Hildesheim 

eine Bereitschaft mit den Fachzügen Wassertrans-

port, Wasserförderung 16-er Klasse, Technische Hil-

feleistung, Dekontamination sowie einer Verpfl e-

gungs- und Versorgungskomponente. 

In drei Betrieben des Landkreises wird der Brand-

schutz durch anerkannte Werkfeuerwehren sicher-

gestellt. Dieses sind die Werkfeuerwehren Bosch 

und Blaupunkt (Hildesheim), Sappi (Alfeld) und Me-

teor (Bockenem). In den 108 Jugendfeuerwehren 

des Landkreises sind fast 1.800 Jugendliche, darun-

ter über ein Drittel Mädchen, aktiv. Jährlich wechseln 

über 140 Jugendliche in die Einsatzabteilungen 

über. Um bereits Kinder unter zehn Jahren an die 

Gegensätze bestimmen das räumli-

che Erscheinungsbild. Dem vorwie-

gend landwirtschaftlich bis industriell 

genutzten Norden steht der waldrei-

che Süden mit den Gebieten des Lei-

netals, der Sieben Berge, des Hildes-

heimer Waldes, des Ambergaus und 

des Vorharzes gegenüber.

Die wirtschaftsgeografi sche Struk-

tur der Region ist durch die zentrale 

Funktion der Stadt Hildesheim mit In-

dustrie, Dienstleistungen, Bildungs- 

und Verwaltungseinrichtungen maß-

geblich geprägt. Ein gut ausgebautes 

Straßenverkehrsnetz mit Anschluss 

an überregionale Verkehrswege er-

möglicht schnelle Verbindungen und 

kurze Wege zu den Hauptverkehrs-

zentren in Niedersachsen und zur na-

hen Landeshauptstadt Hannover.

Dem kulturinteressierten Besucher, 

dem naturverbundenen Wanderer 

und erholungssuchenden Gast bie-

tet sich eine Fülle von Anregungen 

für einen erlebnisreichen und ent-

spannenden Aufenthalt im Landkreis 

Hildesheim.

Über 6.000 Frauen und Männer set-

zen sich in den 186 Freiwilligen Feu-

erwehren aktiv für den Schutz der 

Bevölkerung ein. Die Brandschutzab-

schnitte, benannt nach der geogra-

fi schen Lage, setzen sich aus folgen-

den Kommunen zusammen:

Nord Gemeinden Algermissen, 

Giesen, Harsum, Scheller-

ten und Söhlde sowie der 

Stadt Sarstedt

West Stadt Elze, Gemeinde Nord-

stemmen und die Samt-

gemeinden Gronau und 

Sibbesse

Ost Städte Bad Salzdetfurth und 

Bockenem sowie die Ge-

meinden Diekholzen und 

Holle

Süd Stadt Alfeld sowie die Samt-

gemeinden Duingen, Fre-

den und Lamspringe

Mitte Stadt Hildesheim

In den Brandschutzabschnitten Nord, 

West, Ost und Süd sind Kreisfeuer-

wehrbereitschaften aufgestellt, in de-

nen rund 500 Kameraden zusätzlich 

ihren Dienst verrichten. Nach Hoch-

wassereinsätzen in den Elberegionen 

in 2002 und 2006 wurde die Notwen-

digkeit der Aufstellung von Bereit-

schaften im vergangenen Jahr bei der 

Hochwasserkatastrophe im Bereich 

der Innerste erneut unter Beweis ge-

stellt. Bereits vor Feststellung des Ka-

tastrophenfalls im Landkreis Hildes-

heim waren die Bereitschaften zur 

Deichsicherung in den betroff enen 

Gemeinden zur Unterstützung der 

örtlichen Kräfte im Einsatz und leiste-

ten vor und während der Katastrophe 

einen unverzichtbaren Beitrag zum 

Schutz von Hab und Gut in den ge-

fährdeten Gebieten. 

Die Feuerwehren im Landkreis Hildes-

heim (ohne Stadt Hildesheim) glie-

dern sich in vier Schwerpunkt- und 

35 Stützpunktfeuerwehren sowie 134 

Feuerwehren mit Grundausstattung.

Die Feuerwehr in der Stadt Hildes-

heim ist aufgrund des Sonderstatus 

als Stadt mit Berufsfeuerwehr eigen-

ständig organisiert. 

Jugendfeuerwehr – 2. Platz beim Fotowettbewerb 2007 

Die Feuerwehren im 
Landkreis Hildesheim

Der Landkreis Hildesheim wurde 1977 aus den ehemaligen Landkreisen 

Alfeld (Leine) und Hildesheim-Marienburg gegründet. Annähernd 45 Kilo-

meter in seiner größten Ausdehnung von Norden nach Süden sowie von 

Westen nach Osten, leben auf rund 1.205 Quadratkilometern fast 290.000 

Einwohner in den 19 Städten, Gemeinden und Samtgemeinden des 

Landkreises.
Alfeld

Leine
Bockenem

Giesen

Elze

Hildesheim

Harsum

Bad Salzdetfurth

Nord-
stemmen

Schellerten

Sarstedt
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Feuerwehr heranzuführen und den Nachwuchs für 

die Jugendfeuerwehren sicherzustellen, werden 

seit einigen Jahren verstärkt Kinderfeuerwehren im 

Kreisgebiet gegründet. Musikalisch präsentieren sich 

die Feuerwehren in Stadt und Landkreis Hildesheim 

mit 31 Musik– und vier Spielmannszügen.

Als Sondereinheiten sind in allen Brandschutzab-

schnitten Gefahrgutzüge aufgestellt. Auf Kreisebene 

leisten 39 Kameraden beim ABC-Zug ihren Dienst. 

Zu den Hauptaufgaben des ABC-Zuges gehören u. a. 

das Messen und Aufspüren von Schadstoff en, um 

die Folgen für die Umwelt ermitteln und Gegenmaß-

nahmen einleiten zu können, sowie das Dekontami-

nieren von Personen und Geräten. Im Rahmen der 

Katastrophenschutzvorsorge und -abwehr wird als 

weitere Einheit der Kreisfeuerwehr ein Versorgungs-

zug mit 32 Feuerwehrkameraden vorgehalten.

Nach 14-monatiger Bauzeit konnte im Mai 1994 die 

Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) in Groß Düngen 

ihrer Bestimmung übergeben werden. Der Landkreis 

unterhält in der FTZ die Kreisschirrmeisterei, eine 

moderne Kfz-Werkstatt mit Lager, eine Funkwerk-

statt, eine Feuerlöscherwerkstatt, eine Atemschutz-

werkstatt sowie eine Schlauchpfl ege.  

Für die Aus- und Weiterbildung stehen neben den 

Außenanlagen für praktische Ausbildung mit ver-

schiedenen Wasserentnahmestellen drei Lehrsäle, 

ein Lehrmittelraum sowie mehrere Besprechungs-

räume zur Verfügung. Des weiteren verfügt die FTZ 

über eine Atemschutzübungsstrecke.

Zur Vorbereitung auf den Einsatz-

dienst bieten die Stadt- und Gemein-

deausbilder mit ihren Teams für die 

Nachwuchskräfte Lehrgänge der 

Truppmannausbildung Teil I und II an. 

Auf Kreisebene wurden in 2007 in der 

FTZ elf Sprechfunkerlehrgänge mit 

307 Teilnehmern, acht Atemschutz-

geräteträgerlehrgänge mit 132 Teil-

nehmern, drei Maschinistenlehrgänge 

mit 84 Teilnehmern und zwei Unter-

weisungen technische Hilfeleistung 

mit 29 Teilnehmern durchgeführt. 

Gemeinsam mit der Stadt Hildesheim 

unterhält der Landkreis bereits seit 

1994 in den Räumen der Berufsfeuer-

wehr eine gemeinsame Leitstelle für 

Feuerwehr und Rettungsdienst. 

21 Disponenten wickeln in einem 

24-Stunden-Schichtbetrieb jährlich 

rund 60.000 Einsatzfahrten ab, davon 

rund 60 Prozent für Notfallrettungs- 

und Krankentransport. Im vergange-

nen Jahr wurden die Mitarbeiter des 

Landkreises in die Wachabteilungen 

der Berufsfeuerwehr eingegliedert.

Fläche: 1205 km²

Einwohner: 289.484

Kreisangehörige Kommunen: 

Städte Alfeld, Bad Salzdetfurth, 

Bockenem, Elze, Hildesheim und 

Sarstedt, Gemeinden Algermissen, 

Diekholzen, Giesen, Harsum, Holle, 

Nordstemmen, Schellerten und 

Söhlde, Samtgemeinden Duingen, 

Freden, Gronau, Lamspringe und 

Sibbesse

Straßennetz:

Bundesautobahn

47 km (dav. 46 km A 7 + 1 km A 39)

Bundesstraßen 176 km

Landesstraßen 312 km

Kreisstraßen 375 km

Schienennetz:

DB AG

ICE-Linie 

München – Frankfurt – Hildes- ■

heim – Braunschweig – Berlin

Hannover – Göttingen ■

Hannover – Hildesheim – Halle ■

Hannover – Lehrte – Hildesheim ■

Privatbahnen

Löhne – Hameln – Hildesheim –  ■

Bodenburg (Eurobahn)

Göttingen – Hannover – Uelzen  ■

(Metronom)

Schiff fahrt:

Zweigkanal vom Mittellandkanal 

zum Hildesheimer Hafen

Luftfahrt:

Flughafen Hildesheim für Privat- 

und Geschäftsfl ugzeuge bis 5,7 t 

Gesamtgewicht

Segelfl ugplatz Bad Salzdetfurth / 

Wesseln

Kontakt:

Landkreis Hildesheim

Bischoff -Janssen-Str. 31

31134 Hildesheim

Tel. 0 51 21 / 309-0

Fax 0 51 21 / 309-2649

E-Mail: info@landkreishildesheim.de

www.landkreishildesheim.de

Teilnehmer des 200. Atemschutzgeräteträgerlehrganges 

an der FTZ in 2007



Die Deutsche Gesetzliche Unfallver-

sicherung (DGUV), der Spitzenver-

band der gewerblichen Berufsgenos-

senschaften und der Unfallversiche-

rungsträger der öffentlichen Hand, 

hat in Ulm die erste Mitgliederver-

sammlung nach der Verschmelzung 

der bisherigen Verbände (siehe FUK-

News 3/2007, Seite 5) erfolgreich ab-

solviert. Die Feuerwehr-Unfallkasse 

Niedersachsen wurde in Ulm durch 

ihre beiden Delegierten, Präsident 

Hans Graulich (Wremen) für die Ver-

sicherten und Samtgemeindebürger-

meister Rainer Schlichtmann (Harse-

feld) für die Träger des Brandschut-

zes, vertreten.

Hans Graulich [li.], Rainer Schlichtmann und die stellver-

tretende Geschäftsführerin Heike Hoppe bei der DGUV  

in Ulm
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DGUV – Mitgliederversammlung

l

In Kürze

Falsches Cremen 
kann der Haut 
schaden 

Die übermäßige Anwendung ver-

schiedener Hautcremes kann bei 

Menschen mit empfindlicher Haut 

zu bleibenden Schäden führen. Dar-

auf weisen die Experten der Präventi-

onskampagne Haut von gesetzlicher 

Kranken- und Unfallversicherung hin. 

Wird eine Gesichtscreme verwendet, 

die nicht zum Hauttyp passt, kann die 

häufig mit Konservierungs- und Duft-

stoffen versetzte Pflege zu hartnä-

ckigen Pusteln und Rötungen im Ge-

sichtsbereich führen.

Neue Internetauf-
tritte für Institute 
der DGUV

Die Internetauftritte des Instituts für 

Arbeitsschutz (BGIA), des Instituts Ar-

beit und Gesundheit (BGAG), des For-

schungsinstituts für Arbeitsmedizin 

(BGFA), der Akademie und Hoch-

schule Bad Hersfeld/Hennef und von 

BG-PRUEFZERT haben jetzt ein neues 

Layout. Bei der Anpassung an das  

Erscheinungsbild der DGUV wurden 

die Inhalte übersichtlicher struktu-

riert und um viele nützliche Informa-

tionen ergänzt. Die aktuellen Inhalte 

werden ab sofort nur noch unter den 

neuen Adressen präsentiert und wei-

ter aktualisiert.

Ein neues Design und eine übersicht-

lichere Darstellung der Inhalte – das 

sind die wesentlichen Änderungen 

der neu gestalteten Kampagnenweb-

site der Präventionskampagne Haut 

unter http://www.2m2-haut.de. Die 

Aktionen, die im Rahmen der Kam-

pagne stattfinden, und die Informa-

tions-Materialien sind jetzt nach Ziel-

gruppen und nach Branchen geord-

net. Ein Klick auf Stichwörter wie zum 

Beispiel „Allergien“ oder „Neuroder-

mitis“ führt im „Ratgeber Haut“ un-

ter http://www.2m2-haut.de/ratgeber 

zu Informationen, Downloads und 

Websites. 

Herzlichen Glückwunsch!

Burkhard Beese, Regierungsbrandmeister, Vorsitzender des Braunschweigischen Feuerwehrver-

bandes und Mitglied im Vorstand der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen, hat sein 60. Le-

bensjahr vollendet. Das Redaktionsteam der FUK-News gratuliert ganz herzlich und wünscht 

dem Jubilar weiterhin alles Gute und viel Schaffenskraft.

Präventionskampagne Haut mit verbessertem 
Internet-Auftritt
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Neue Unfallkasse 
Nordrhein-West-
falen am Start

Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 

mit Sitz in Düsseldorf hat jetzt nach 

der Konstituierung ihrer Gremien die 

Arbeit aufgenommen. Die UK NRW 

ist aus dem Gemeinde-Unfallversi-

cherungsverband Westfalen-Lippe, 

dem Rheinischen Gemeinde-Unfall-

versicherungsverband, der Landes-

unfallkasse und der Feuerwehr-Un-

fallkasse Nordrhein-Westfalen her-

vorgegangen. Die fusionierte Kasse, 

die unter anderem für den Versiche-

rungsschutz der nordrhein-westfäli-

schen Feuerwehrmänner und -frauen 

zuständig ist, ist der größte Unfall-

versicherungsträger der öffentlichen 

Hand. Wir gratulieren und wünschen 

der UK NRW eine gute Zukunft.

Minister Laumann bei der UK NRW

Dresdner Forum 
Prävention

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung hat das 7. Dresdner Forum Prävention ganz  

der Qualität der Unfallverhütungsarbeit der Unfallversicherungsträger gewidmet. Unter  

dem Motto „Qualität in der Prävention – Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Präventions-

dienstleistungen“ wurden den Vertretern der gesetzlichen Unfallversicherung Grundlagen 

für die Bewertung der Präventionsarbeit durch Benchmarks, Indikatoren und Messverfahren 

vorgestellt.

Vorsorgeuntersuchungen für Atemschutzgeräte-
träger der Feuerwehren
Mit Ausgabedatum September 2007 ist die 4. vollständig neubearbeitete Auflage des Buches 

„Arbeitsmedizinische Vorsorge“ im Gentner Verlag erschienen.

In diesem Buch werden alle berufsgenossenschaftlichen Grundsätze für arbeitsmedizinische 

Vorsorgeuntersuchungen beschrieben, auch der für Feuerwehren besonders bedeutsame  

„G 26 Atemschutz“, der modifiziert worden ist.

Neu in den Untersuchungskatalog wurden aufgenommen:

Blutbild (rote, weiße Blutkörperchen, Hämoglobin) ■

Leberwerte (ALAT (GPT), Gamma-GT) ■

Blutzucker ■

Urinstatus – bisher schon praktiziert ■

Ruhe-EKG – bisher schon praktiziert, da Bestandteil des Belastungs-EKGs ■

Seitens der für den „G 26“ zuständigen Arbeitsgruppe 1.5 im Ausschuss „Arbeitsmedizin“ wird 

die Änderung damit begründet, dass bei „dauernde gesundheitliche Bedenken“ Kriterien an-

geführt sind, deren Vorliegen in der Regel lediglich durch Laboruntersuchungen begründet 

ausgeschlossen werden können. 

Unser INFO-Blatt „G 26 – Untersuchung“ ist entsprechend geändert (Ausgabe 01 / 2008).

Bekanntmachungen
Sitzung der Vertreterversamm-
lung der Feuerwehr-Unfallkasse 
Niedersachsen
Die nächste Sitzung der Vertreter-
versammlung der Feuerwehr-Un-
fallkasse Niedersachsen wird am  
9. April 2008 um 11:30 Uhr, im  
Gebäude der VGH Versicherungen, 
Schiffgraben 4, 30159 Hannover, 
stattfinden.

Die Sitzung ist teilweise öffentlich, 
die Tagesordnung ist in den Ge-
schäftsräumen der Feuerwehr-Un-
fallkasse Niedersachsen, Aegidien-
torplatz 2A, 30159 Hannover, einen 
Monat vorher ausgehängt.

Änderung des autonomen Rechts
Die Vertreterversammlung der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen hat in ihrer Sitzung am 
7. November 2007 folgende autonome Rechtsvorschriften erlassen:

Änderung der Satzung der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen  ■ gemäß § 34 Abs. 1 
Sozialgesetzbuch IV – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung –. Die Än-
derung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft (§ 34 Abs. 1 Satz 1 SGB IV).
Stellenplan für die dienstordnungsmäßigen Angestellten der Feuerwehr-Unfallkasse  ■

Niedersachsen als Anlage zur Dienstordnung der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersach-
sen gemäß § 144 Sozialgesetzbuch VII – Gesetzliche Unfallversicherung –, in Kraft ab 
dem 1. Januar 2008. 

Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit hat das au-
tonome Recht genehmigt. Die aktuelle Fassung der Satzung der Feuerwehr-Unfallkasse Nie-
dersachsen ist im Internet unter www.fuk.de öffentlich bekannt gemacht. Der Stellenplan 
für die dienstordnungsmäßigen Angestellten der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen als 
Anlage zur Dienstordnung der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen ist durch Aushang in 
den Geschäftsräumen der Kasse bekannt gemacht worden.

Diese Bekanntmachung erfolgt im Hinblick auf § 1 Abs. 6 der Satzung der Feuerwehr-Unfall-
kasse Niedersachsen.
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Vergreisen unsere Einsatzkräfte?

Zum zweiten Mal veranstalteten die 

Feuerwehr-Unfallkassen ein „Forum 

Sicherheit“ – das erste fand während 

der Interschutz 2005 zum Thema „Fit-

ness in der Feuerwehr“ statt – und 

wieder war ein Thema aufgegriffen 

worden, das viele interessierte. Schon 

nach kurzer Zeit war die Veranstal-

tung ausgebucht. Über 200 Vertreter 

von Feuerwehren, Feuerwehrverbän-

den, öffentlichen Verwaltungen, Be-

hörden, Unfallversicherungsträgern 

und anderen mit den Feuerwehren 

verbundenen Institutionen nahmen 

am Forum teil.

Die Feuerwehren stellen einen Quer-

schnitt der Bevölkerung dar. Demzu-

folge geht auch an ihnen der demo-

graphische Wandel nicht spurlos vo-

rüber. Auch die Einsatzkräfte werden 

deshalb im Schnitt etwas älter, wobei  

die Obergrenzen für den aktiven 

Dienst in fast allen Bundesländern 

festgeschrieben sind und zwischen 

60 und 67 Jahren liegen. Die Nach-

wuchssorgen der Feuerwehr sind be-

kannt. Weniger (und ältere) Feuerwehr-

angehörige müssen zukünftig die Auf-

gaben der Feuerwehr weiterhin er-

füllen. Die Anforderungen an die 

körperlichen und geistigen Fähigkei-

ten bleiben jedoch gleich bzw. wer-

den sogar höher und Feuerwehrein-

satzdienst ist und bleibt zuweilen 

schwerste körperliche Tätigkeit. 

Ist mit der steigenden Lebenserwar-

tung auch eine höhere Leistungsfä-

higkeit im Alter verbunden? Ist der 

ältere Feuerwehrangehörige ein Ri-

siko für sich selbst und andere? Oder 

wiegt er durch Erfahrung altersbe-

dingte „Defizite“ auf? Auf diese und 

andere im Zusammenhang mit dem 

Alter stehende Fragen sollte im Fo-

rum versucht werden, Antworten zu 

finden.

Das Problem der demographischen 

Entwicklung der Bevölkerung ist be-

kannt, so Hans-Peter Kröger, Präsi-

dent des Deutschen Feuerwehrver-

bandes, in seinem Eröffnungsrefe-

rat. Dies muss lt. Kröger aber nicht 

zwingend eine Erhöhung des Durch-

schnittsalters der Einsatzkräfte zur 

Folge haben. Ein viel größeres Prob-

lem sei die sinkende Zahl der Einsatz-

kräfte. Das bedeutet, dass die glei-

che oder mehr „Arbeit“ von weniger 

Feuerwehrangehörigen erledigt wer-

den muss. Hierfür müssen sie gerüs-

tet sein.

„Das kalendarische Lebensalter ist für 

die Leistungsfähigkeit wenig aussa-

gekräftig. Altern ist keine Krankheit. 

Die Herausforderung für Unterneh-

men lautet angesichts des demogra-

phischen Wandels: eine ausreichende 

Anzahl gut qualifizierter, kreativer 

und innovativer, flexibler und mobi-

ler, leistungsfähiger und leistungs-

bereiter Mitarbeiter. Ältere Mitarbei-

ter sind ein Aktivposten im Unterneh-

men und für eine erfolgreiche Gestal-

tung der Zukunft unverzichtbar.“ So 

Dr. Uwe Brandenburg, VW-Gesund-

heitsmanagement, in seinem Referat.

Genau vor dieser Herausforderung 

stehen die Feuerwehren auch und es 

liegt nahe, zu prüfen, ob Ansätze der 

Wirtschaft nicht auch auf die Feuer-

wehren übertragbar sind.

Auch die „Allgemeine Feuerwehr-

diensttauglichkeit“ und die „Einsatz-

diensttauglichkeit“ wurden in Refe-

raten und Diskussionen thematisiert. 

„Viele Tätigkeiten der Feuerwehren, 

insbesondere unter Atemschutz, er-

fordern hohe körperliche Leistungs-

fähigkeit. Feuerwehrangehörige, ins-

besondere Atemschutzgeräteträger, 

müssten sportlich aktiv sein. Fitness-

welle und Schlankheitswahn sind bei der Feuerwehr  

jedoch eher nicht verbreitet. Aber es gibt positive 

Tendenzen“, so Jürgen Kalweit von der Hanseatischen 

Feuerwehr-Unfallkasse Nord.

Auch das Thema Unfallversicherungsschutz im Feu-

erwehrdienst wurde rege diskutiert. Hier waren sich 

die Teilnehmer jedoch insgesamt einig: Der Unfall-

versicherungsschutz muss dem Ehrenamt Feuerwehr 

angemessen sein.

Insgesamt hat das Forum vielleicht mehr Fragen auf-

geworfen, als es Antworten geben konnte. Aber wer 

sich und anderen Fragen stellt, versucht diese zu be-

antworten oder animiert andere nach Lösungen zu 

suchen, und diese werden sicher auch in und für die 

Feuerwehren gefunden.

Fakt ist, die physischen und psychischen Belastun-

gen der Einsatzkräfte steigen. Die Feuerwehrange-

hörigen müssen in die Lage versetzt werden, diesen 

Anforderungen gerecht zu werden, ohne gesund-

heitliche Schäden zu erleiden. Das erfordert länge-

res Lernen, sportliches aktiv sein sowie medizinische 

Vorsorge und Begleitung.

Die vollständigen Referate stehen Ihnen auf dem In-

ternetportal der Arbeitsgemeinschaft der Feuerwehr-

Unfallkassen unter www.feuerwehr-unfallkassen.org 

zur Verfügung. 

So lautete die Fragestellung des „Forum Sicherheit 2007“, zu dem die Arbeits-

gemeinschaft der Feuerwehr-Unfallkassen am 11. und 12.12.2007 in die Han-

delskammer Hamburg eingeladen hatte.



Atemschutz
 Ermächtigte Ärzte 04/2005
 G26 – Vorsorgeuntersuchung 04/2005 
 G26 – Untersuchung 01/2008 
 Atemschutzgeräteträger mit Bart 02/1998 
 Atemschutzgeräteträger mit Brille 02/1998
 Atemluft–Flaschenventile 07/2007 
 Auswahl, Einsatz von Pressluftatmern 03/2004
 PA–Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft vor Ort 11/2005

Einsatz
 Brandübungscontainer 11/2004 
 Tragen von Schmuckstücken 04/2005
 Medienpakete 12/2006
 Ruhezeiten nach Einsätzen 10/2003
 Seminar–, Schulungsunterlagen 07/2006 
 Bahnerden 04/2005
 Nebelmaschinen 04/2002
 Hohlstrahlrohre 06/2002
 Werdende Mütter 03/2001
 Tragbare Stromerzeuger – Anforderungen 08/2005
 Tragbare Stromerzeuger – Betrieb 08/2005
 Tragbare Stromerzeuger – Prüfung 08/2005
 Ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel – Betrieb 08/2005
 Ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel – Ex-Schutz 08/2005 
 Ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel – Prüfung 08/2005
 Photovoltaik-Anlagen 04/2007
 Biogas-Anlagen 04/2007
 Motorsägearbeiten 01/2007
 Motorsägearbeiten – Ausbildung 01/2007
 Motorsägearbeiten – Ausbilder 04/2007
 Motorsägearbeiten – Drehleiterkorb 07/2006 
 Ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel – Schutzarten 04/2007
 Feuerwehrboote – Anforderungen 04/2007
 Feuerwehrboote – Prüfungen 04/2007

Feuerwehrhaus
 Absturzsicherung von Toren 04/2005 
 Erste-Hilfe-Material im Feuerwehrhaus 04/2005
 Dieselmotoremissionen (DME) 04/2005
 Neu- und Umbau von Feuerwehrhäusern 04/2005
 Arbeitsgruben 04/2005 
 Trittsicherheit im Feuerwehrhaus 04/2005 
 Innenbeleuchtung 04/2005 
 Außenbeleuchtung 04/2005

Tauchen
 Feuerwehrtaucher 05/2004
 G31 – Vorsorgeuntersuchung 04/2005
 G31 – Untersuchung 04/2005

Versicherungsschutz
 Führen eines Dienstbuches 03/2004
 Unfallmeldung 01/2008
 Kindergruppen 08/2000
 Schnupperdienst 08/2000
 Bau von Feuerwehrhäusern 04/2005
 Sport in der Feuerwehr 04/2005
 Feuerwehrdienstliche Veranstaltungen 02/2003 
 Versicherungsschutz in Zeltlagern 04/2003
 Altersabteilungen der Feuerwehr 08/2003
 Musik- und Spielmannszüge 02/2004

Schutzausrüstung
 Persönliche Schutzausrüstungen 04/2007
 Feuerwehrschutzhandschuhe 05/2007
 Feuerwehrschutzhandschuhe – Auswahl 04/2005
 Schuhe für die Feuerwehr 01/2007
 Feuerwehrhelme 08/2002
 Schutzausrüstung gegen Absturz 10/2004 
 Schutzausrüstung zum Halten 10/2005
 Rettungswesten 07/2007
 Feuerwehr-Einsatzüberjacke 10/2005

Jugendfeuerwehr
 Jugendfeuerwehrhelme 04/2005 
 Jugendfeuerwehr – Schuhwerk 10/2004 
 Jugendfeuerwehr – praktische Ausbildung 04/2005
 Jugendfeuerwehrschutzhandschuhe 04/2005

Fahrzeuge
 Feuerwehrhelme in Fahrzeugen 05/2000
 Sanitäts-, Verbandkasten 01/2000 
 Verbandkasten K – Inhalt nach DIN 14142 08/2005
 Kfz-Verbandkästen 08/1999
 Fahrzeuge – Personenbeförderung 01/2007
 Telefon und Funk im Straßenverkehr 04/2001 
 Quetschstelle am TS-Schlitten 09/2001 
 Quetschstelle an der B-Säule 04/2005 
 Gefährliche Güter auf Einsatzfahrzeugen 01/2006 
 Sonderrechte im Privatfahrzeug 02/2003 
 Führerschein mit 17 05/2006
 Fahrzeuge – Einbau von Alt-Funkgeräten 10/2006 
 Fahrzeuge – Netzeinspeisung 10/2006
 Fahrzeuge – optische Sondersignale 01/2008 
 Fahrzeuge – Reifen 10/2006

Leistungsrecht
 Rente an Versicherte 06/2007 
 Verletztengeld 07/2003
 Verletztengeld bei Selbstständigen 01/2006 
 Privatärztliche Behandlung 04/2005
 Zahnärztliche Behandlung 05/2005 
 Brillenschäden 01/2006
 Mehrleistungssystem – Hinterbliebene 01/2008 
 Mehrleistungssystem – Versicherte – 01/2008

Psychosoziale Unterstützung
 Stress-Faktoren beim Einsatz 04/2006 
 Stress-Reaktionen 02/2006 
 Psychologische Erste Hilfe 04/2006
 Einsätze mit Menschen anderer Kulturen 04/2006 
 Posttraumatische Belastungsstörung 04/2006 
 Feuerwehrseelsorge 04/2006
 Geregeltes Einsatznachgespräch 06/2005
 Verhalten in Notsituationen 06/2005
 Notfallbetreuung von Kindern 04/2006 
 Umgang mit Angehörigen Schwerverletzter 10/2004 
 Anzeichen für Alkoholmissbrauch 04/2003 
 Wirkungen von Alkohol 06/2005 
 Alkoholgefährdung: Vorbereitung einer Erstberatung 04/2003 
 Alkoholgefährdung: Beratungsgespräch 06/2005

Infektionsschutz
 Krankheitsüberträger Zecke 01/2001
 Hepatitis B 01/2002

Name / Vorname Straße

Feuerwehr PLZ / Ort

INFO-BLÄTTER Download unter: www.fuk.de/downloads | oder per Fax unter: 0511 9895-435

01/2008 = überarbeitet
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des Feuers. Ein im Anbau stehender Ofen  
war beheizt worden. Im Bereich des Schorn-
steines griff das Feuer auf den Dachstuhl 
über. Nach ca. einer Stunde Einsatzdauer 
von u.a. zwölf Trupps unter schwerem 
Atemschutz, die insgesamt 30 Atemluft-
flaschen leerten, konnte die erste Zwi-
schenbilanz gezogen werden. Das Feuer 
hatte den Anbau erheblich beschädigt. Ein 
Übergreifen der Flammen auf das Wohn-
haus konnte aber durch die schnelle und 
umsichtige Vorgehensweise verhindert 
werden.

Die ersten Ortsfeuerwehren konnten bereits 
gegen 16:00 Uhr die Heimfahrt antreten, 
während die Mitglieder der Ortsfeuerwehr 
Bassum noch die restlichen Löscharbeiten 
durchführten. Mit Hilfe einer Wärmebild-
kamera wurden noch vorhandene Glut-
nester in den Zwischendecken erkannt und 
abgelöscht. (Tecklenborg)

reich befindliche Wohnhaus zu vermeiden.  
Außerdem ließ Einsatzleiter Jens Michael 
Kriegel die Alarmstufe „B1“ auslösen. Hier-
mit werden automatisch die Ortsfeuer-
wehren aus Bramstedt, Dimhausen und 

Eschenhausen alarmiert. 30 Feuerwehr-
mitglieder dieser drei Ortsfeuerwehren  
unterstützten die Ortsfeuerwehr Bassum.  
Zusätzlich waren ein TLF 16, ein LF 8, ein 
SW 2000, ein TSF-W und ein TSF angerückt. 
Gemeinsam entdeckte man den Ursprung  

Bassum. Eine dichte Dunstglocke über dem Innenstadtbe-
reich deutete es in den frühen Nachmittagsstunden bereits 
an. Kurz vor 15:00 Uhr löste die FEL Diepholz Ende Januar 
d. J. den Sirenenalarm in der Stadt Bassum (Landkreis Diep-
holz, Nds.) aus.

Mit TLF 16, LF 16, RW, ELW und DLK 16–4 eilten zunächst  
40 Feuerwehrmitglieder zur Langen Straße. Im unbewohnten 
Haus Nr. 1 war von Passanten im hinteren Anbau eine Rauch-
entwicklung entdeckt worden. Schnell wurde unter Atem-
schutz der Angriff von zwei Seiten am Gebäude durchge-
führt, um ein Übergreifen auf das im vorderen Straßenbe-

Verden. Bei einem Großbrand in einem Wohnhaus in der 
Verdener Innenstadt sind im Januar d. J.  acht Menschen ver-
letzt worden. Zwei 38 und 50 Jahre alte Männer konnten 
von der Feuerwehr gerettet werden, nachdem ihnen durch 
Rauch der Fluchtweg abgeschnitten worden war. Über 100 
Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen 
zum Einsatz. 

Gegen 16:11 Uhr war die Verdener Feuerwehr zu dem 
Wohnhaus an der Brückstraße, in dessen Erdgeschoss sich 
eine Gaststätte befindet, gerufen worden. Als wenige Minu-
ten später die ersten Fahrzeuge an der Einsatzstelle eintrafen,  
stellte sich die Situation dramatisch dar. Rauch drang aus dem 
Dachstuhl, ein Mann stand an einem Fenster im Dachgeschoss. 
Eingehüllt von dichtem Rauch versuchte er sich mit einem 
Tuch vor dem Qualm zu schützen. Ein weiterer Mann war 
auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes mit Hilfe einer Lei-
ter von einer Dachterrasse auf das Dach geklettert. Letzte-
rer konnte über eine Drehleiter gerettet werden, der Mann 
aus der Dachwohnung mit Hilfe einer tragbaren Schieblei-
ter. Bei der Rettungsaktion erlitt ein Feuerwehrmann eine 
Rauchgasvergiftung. Ein Polizist zog sich eine Handverlet-
zung zu, als er bei der Räumung des Gebäudes half. Vier 
weitere Menschen – darunter zwei weitere Hausbewohner 
– mussten ebenso vom Rettungsdienst (mit sechs Rettungs-
wagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen sowie Ltd. Notarzt 
und Einsatzleitwagen vor Ort) versorgt und teils stationär 
im Krankenhaus behandelt werden. 

Die in das brennende Gebäude vorgehenden Atemschutz-
trupps stellten fest, dass die Wohnung im ersten Oberge-
schoss nach einer Durchzündung nahezu in voller Ausdeh-
nung brannte. Auch die Wohnung im Dachgeschoss war 

teilweise betroffen. Probleme bereitete zu-
dem der Umstand, dass das Feuer auch 
eine Zwischendecke erfasst hatte. Auf-
grund des Ausmaßes und des Bedarfes 
an zusätzlichen Atemschutzträgern ließ 
die Einsatzleitung die Alarmstufe erhö-
hen (Brand 3); auch die Ortsfeuerwehren 
Hönisch-Hutbergen und Dauelsen kamen 
zum Einsatz. Von der Feuerwehrtechni-
schen Zentrale rückten ein Schlauch- und 
Gerätewechselwagen sowie ein Groß-Ein-
satzleitwagen (ELW 2) aus. Die Feuerwehr 
Achim brachte mit dem Gerätewagen-
Mess (GW-Mess) die Wärmebildkamera 
des Landkreises zur Einsatzstelle, die beim 

Aufspüren von Glutnestern gute Dienste 
leistete. 

Zur Brandbekämpfung setzten die Trupps 
insgesamt fünf C-Rohre ein. In dem ver-
winkelten Gebäudekomplex hatte sich 
der Brandrauch auch in angrenzende Ge-
schäfte ausgebreitet, die mit Spezialgerät 
belüftet werden mussten. Für Aufregung 
sorgte die Feststellung, dass in dem Brand-
objekt plötzlich Gasgeruch wahrnehmbar 
war – obwohl durch den Versorger die Lei-
tung abgeschaltet worden war. Die Besat-
zung des GW-Mess führte eine Gasmes-
sung durch. Wie sich herausstellte, konnte 
das Gas aus einer zweiten Leitung ausströ-
men, die einem zweiten Gebäude inner-
halb des Komplexes zugeordnet ist. Die 
Feuerwehr konnte das ausströmende Gas 
stoppen und so Schlimmeres verhindern. 
Mit Hilfe eines Be- und Entlüftungsgerätes 
beseitigten die Helfer die Gaskonzentra-
tion in Erdgeschossräumen. 

Das Gebäude bleibt zunächst aufgrund 
von Brand- und Löschwassereinwirkung 
unbewohnbar. Der Einsatz für die Feuer-
wehr war erst gegen 21:00 Uhr beendet. 
Den Schaden schätzt die Polizei auf einen 
sechsstelligen Betrag. Die Brandursache 
war zunächst unklar, das Gebäude wurde 
durch die Ermittler beschlagnahmt. 
(Klöpper / Peters)

Ofen überhitzt – Dichte Rauchwolke über der Stadt Bassum

Acht Menschen bei Großbrand in der Verdener Innenstadt verletzt
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hendes und überhörendes Potenzial! Durch Gemeinsamkeit 
und geschlossenes Auftreten ist deutlich zu machen, dass 
unser Stellenwert in der Öffentlichkeit noch mehr Gewicht 
hat, und sehr deutlich zu machen, dass wir genau dieses 
wollen und auch leben.“

Im Verlaufe der Versammlung wurden viele Themen mit in-
ternem Charakter angerissen. Erfreut stellten sowohl der 
Präsident des LFV-NDS, RBM Hans Graulich, als auch LFV-Vi-
zepräsident Karl-Heinz Schwarz heraus, dass die Feuerwehr-
Unfallkasse Niedersachsen nicht wieder Thema von Diskus-
sionen wird. Die geplanten Änderungen des SGB VII konn-
ten dahin gehend beeinflusst werden, dass, grob gesagt, 
wohl ziemlich klar ist, eine Öffnungsklausel für die Bundes-
länder erfolgt. Zwar „ein Land – ein Träger“, aber das Land 
kann davon abweichen. Und diese Zusage, das niedersäch-
sische Modell FUK unter großer Unterstützung der öffentli-
chen Versicherer beizubehalten, haben sowohl Landesregie-
rung, Regierungs-, als auch Oppositionsparteien sehr deut-
lich öffentlich gemacht. „Dass die Öffnungsklausel kommen 
wird, haben wir in erster Linie dem MdB Gerd Andres, dem 
Sozialministerium mit der Staatssekretärin Christine Ha-
wighorst und dem Einsatz vom Vorstand der FUK unter Fe-
derführung von LFV-Präsident Hans Graulich und FUK-Ge-
schäftsführer Thomas Wittschurky zu verdanken. Ich denke 
aber auch, dass die durch euch alle geführten Gespräche 
mit den MdL und MdB und Überzeugungsarbeit ihre große 
Wirkung getan haben“, unterstrich Schwarz.

Die Wettbewerbe (Regionalentscheid) der Bezirksebene  
Weser-Ems werden in Bockhorn, Landkreis Friesland, am  
21. September des Jahres stattfinden. Die Wettbewerbsbe-
stimmungen sind geändert, ja angepasst worden. „Künftig 
werden u.a. drei Positionen nicht mehr ausgelost“, berich-
tete der LFV-Vizepräsident. (Hartmann)

dass die Angesprochenen davon ausgegan-
gen sind, alles sei erledigt! Man hat uns Tä-
tigwerden versprochen! Der LFV-NDS wird 
die Zusage, beteiligt zu werden, ganz si-
cher auch in der nächsten Wahlperiode ein-
fordern!!! Aber es müssen auch geeignete 
Kandidaten / Bewerber da sein.“

Eingangs hatte der LFV-Vizepräsident aus-
geführt, dass das anstehende Verbands-
jahr für den Bereich Wittmund, Cloppen-
burg und Vechta hoffentlich die ersehnten  
Entscheidungen bringen werde. Das Kabi-
nett hat bekanntlich beschlossen, die Re-
form der Reform in Teilbereichen anzuge-
hen. Ab dem 01. April sollen und dürfen 
die Landkreise Vechta und Cloppenburg 
zurück in die Polizeidirektion Oldenburg. 
„Ein toller Erfolg für Euch hier, KBM Hubert 
Thoben, Cloppenburg, und KBM Herbert 
Zerhusen, Vechta, und ich sind ganz sicher, 
dass die Ankündigung einer Bewegungs-
fahrt hier ihr Übriges getan hat!“ merkte 
LFV-Vizepräsident Karl-Heinz Schwarz an. 
Das Ergebnis der Wahl des Landtages in 
Niedersachsen wird hierfür und insgesamt 
für das Feuerwehrwesen sicherlich auch 
von größter Wichtigkeit sein. Und dann 
werden hoffentlich zügig die ausstehen-
den Entscheidungen getroffen! Wir müssen 
aber auch im kommenden Jahr sehr deut-
lich machen, dass der Verband ein gewich-
tiges Wort mit großer Bedeutung haben 
kann und muss. 140.000 Mitglieder sind 
auch nach einer Wahl ein nicht zu überse-

Cloppenburg. „Wir blicken auf ein Jahr  
zurück, das zumindest hinsichtlich seiner 
Überraschungen zum Jahresende diesmal 
nicht unser aller Aufmerksamkeit bedurfte. 
Und doch sind wir mit dem Ergebnis nicht 
zufrieden! Immer noch nicht sind die Ent-
scheidungen gefallen, die uns zugesagt wa-
ren!“ merkte LFV-Vizepräsident RBM Karl-
Heinz Schwarz nach seinen Begrüßungs-
worten zu Beginn seines informativen Be-
richtes anlässlich der 16. Versammlung der 
LFV-Bezirksebene Weser-Ems im Feuer-
wehrhaus der FF Cloppenburg an.

„Die Position des Landesbranddirektors ist  
noch nicht besetzt. Der LFV-NDS hat schon 
vor geraumer Zeit Innenminister Uwe Schü-
nemann (MdL) aufgefordert, die erforder-
liche personelle Entscheidung schnell her-
beizuführen. Allen Entscheidungsträgern 
wurde klar gemacht, dass die Feuerwehren 
darauf bestehen werden, dass ein Feuer-
wehrmann (höherer feuerwehrtechnischer 
Dienst) und kein Jurist diese Stelle besetzen 
soll. Wir haben bei Gesprächen mit Land-
tagsabgeordneten den Eindruck gewonnen, 

16. Versammlung der LFV-Bezirksebene Weser-Ems

Lüneburg. „Die Niedersachsen können sich 
auf uns verlassen!“ stellte der Präsident des 
Landesfeuerwehrverbandes Niedersach-
sen, RBM Hans Graulich, zu Beginn der Lan-
desverbandsauschusssitzung Anfang Feb-
ruar d. J. in Lüneburg fest. Er konnte zahl-
reiche Gäste zu der Veranstaltung begrü-
ßen, unter ihnen Oberbürgermeister Ulrich 
Mädge von der Hansestadt Lüneburg, Ge-
schäftsführer der FUK Niedersachsen Tho-
mas Wittschurky und Branddirektor Oliver 
Moravec aus dem Nds. Innenministerium.

Präsident Hans Graulich riss viele interes-
sante Themen in seinem Jahresbericht an. 

Zweithöchstes Organ des LFV-NDS tagte in Lüneburg
Er ging auf die zurückgehende Anzahl von 
aktiven Feuerwehrmitgliedern ein. Waren 
es nach der Statistik 1990 noch 1,92 Millio-
nen Männer und Frauen in Deutschland, 
so sind es nach der neuesten Statistik nur 
noch eine Million Mitglieder, die aktiven 
Dienst in den Feuerwehren leisten. Die 
Einsätze sind jedoch gegenüber 1990 von 
rd. einer Million auf 1,2 Millionen gestie-
gen. Angesprochen wurde auch die von 
einigen Verbänden angedachte Heraufset-
zung der Altersgrenze für Aktive. „Es fehlt 
aber tatsächlich die Altersgruppe 45 bis 55 
Jahre“, stellte der LFV-Präsident fest.

Die Mitgliederwerbung für die Freiwilligen  
Feuerwehren muss nach den Worten des 
LFV-Präsidenten intensiviert werden. Da 
wäre auch über einen Abschluss entspre-
chender Verträge durch die Gemeinden 
für eine Rente zu Gunsten des Feuerwehr-
mitgliedes nach dem altersbedingten Aus-
scheiden aus dem Feuerwehrdienst nach-
zudenken. Entsprechende Angebote beste-
hen in Niedersachsen bereits. So hat der  

LFV-NDS schon vor Jahren einen Rahmenvertrag mit einer  
öffentlich-rechtlichen Versicherung über kapitalbildende  
Lebensversicherungen für aktive Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehren im Lande Niedersachsen abgeschlossen. Al-
lerdings wird das bestehende Angebot von den Tägern des 
Brandschutzes nur wenig genutzt, so der LFV-Präsident. 

Gestärkt werden soll die Arbeit der LFV-Bezirksebenen, und 
die dort getroffenen Entscheidungen sollen im LFV-Vorstand 
erörtert werden. Eine Verbandsausschusssitzung ist dann 
vor der Landesverbandsversammlung nicht zwangsläufig 
erforderlich. Eine entsprechende Satzungsänderung ist in 
Arbeit. Der Geschäftsführer der FUK Niedersachsen Thomas 
Wittschurky berichtete über eine Koorperationsvereinba-
rung der Unfallkassen aus Bremen und Niedersachsen. Auf  
das Deutsche Forum für Notfallmedizin und Rettung „akut“, 
verbunden mit einer Messe am 29. und 30. August d. J., 
wurde hingewiesen. Auch die Feuerwehren sollen mit ein-
gebunden werden. Die Fitnessaktion „FEUERWEHR bewegt!“ 
soll laut Branddirektor Oliver Moravec fortgesetzt werden. 
Dazu wurde auch auf die Internetpräsenz (www.feuerwehr-
bewegt.de) verwiesen. Am 04. Mai wird es einen „St. Florian-
Gottesdienst“ in Uelzen geben. Am 31. Mai findet in Celle 
die 97. Landesverbandsversammlung des LFV-NDS statt. 
(Hartmann)
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Elstorf, Rade, Leversen/Sieversen und 
Hollenstedt, nachalarmiert. Auch der Orts-
verband Stelle des Technischen Hilfswer-
kes wurde zur Einsatzstelle nachgefordert. 
Mit aufwändigen Maßnahmen wurde das 
Gebäude gegen ein weiteres Einstürzen 
gesichert. Zuerst wurden die Außenwände 
samt allen tragenden Teilen mit Baustüt-
zen unterbaut und so eine Abstützung ge-
schaffen. Als nächstes wurde mit Hilfe von 
Kies der Außenbereich der Mauer wieder 
aufgefüllt, ehe dann zum Abschluss der 
Arbeiten zwei große Holzbalken zum Un-
terfangen der Decke und des Giebels vom 
Innenbereich des Wohnzimmers bis nach 
außen untergebaut wurden. Erst nach gut  
sechs Stunden waren alle Hilfsarbeiten an  

Landkreis Harburg. Einen Großeinsatz für 
die Feuerwehren des Landkreises Harburg 
hat ein Unwetter ausgelöst, das mit Stark-
regen, Gewittern und Sturmböen auch 
über den Landkreis Harburg hinweg ge-
zogen ist. Pausenlos waren die Kräfte von 
Feuerwehr und sogar vom THW im Ein-
satz, um Unwetterschäden aller Art zu 
beseitigen. 

Mehr als 20 Mal rückten die Kräfte dabei 
aus, um Sturm- und Überflutungsschäden  
zu beseitigen. Ob und inwieweit das schwere 
Unwetter mit einem Großeinsatz der Feu-
erwehren im Hollenstedter Ortsteil Ocht-
mannsbruch zu tun hat, muss nun von Sta-
tikern und anderen Experten geklärt wer-
den. Dort war in der Straße „Krähenhop“ 
die Giebelwand eines Reetdachhauses 
im Bereich des Wohnzimmers eingestürzt 
und hatte für das Gebäude eine enorme 
Einsturzgefahr bedeutet. 

Um 12:01 Uhr war die Feuerwehr Hollen-
stedt zu diesem Einsatz gerufen worden, 
um das Gebäude vor weiteren Schäden zu 
sichern. Schnell war klar, dass hier mehr 
Personal und schweres Gerät zur Einsatz-
stelle angefordert werden musste, daher 
wurde zusätzlich die Feuerwehr Wenzen-
dorf sowie der Einsatzzug Technische Hil-
feleistung zwei der Kreisfeuerwehr, be-
stehend aus den Feuerwehren Harmstorf, 

Mariental-Horst. Mitte Januar d. J. brannte 
erneut ein Dachstuhl in einem Wohnblock 
der ehemaligen Kasernenanlage in Marien-
tal-Horst (LK Helmstedt). Wie schon bei  
einem Brand am Neujahrstag wurde das 
Feuer am Morgen um kurz nach 5:00 Uhr 
entdeckt. Damals hatte die Polizei noch 
auf Feuerwerkskörper als Brandursache 
getippt und die Ermittlungen vorerst ab-

dem schwer beschädigten Haus so weit abgeschlossen, 
dass die Einsatzstelle an den Besitzer übergeben werden 
konnte. Menschen kamen hier glücklicherweise nicht zu 
Schaden. 

Neben diesem zeit- und kraftaufwändigen Einsatz galt es 
weiterhin, umgestürzte Bäume zu beseitigen. Einen grö-
ßeren Hilfeleistungseinsatz wegen Überflutungen muss-
ten Feuerwehrkräfte in Emmelndorf absolvieren, hier war 
die Bahnhofstraße massiv überflutet worden. Ebenfalls we-
gen Überflutungen rückten die Feuerwehren aus Asendorf 
auf die Landesstraße L 213 Richtung Schmalenfelde und die 
Feuerwehr Fleestedt an die Bahnunterführung an der Win-
sener Landstraße aus. Zudem mussten Feuerwehren noch 
vollgelaufene Keller in Hittfeld und Meckelfeld leerpumpen. 
(Köhlbrandt)

geschlossen. Nun erscheint der erste Brand  
in einem anderen Licht. Um 5:05 Uhr heul-
ten in der kompletten Samtgemeinde Gras-
leben die Sirenen. Die Feuerwehren aus 
Ahmstorf, Grasleben, Mariental, Queren-
horst, Rennau und Rottorf eilten zum Dah-
lienplatz, nur einen Steinwurf  von der  
ersten Brandstelle am Nelkenhof entfernt. 
Wegen des bereits deutlich fortgeschritte-

nen Brandverlaufs – Teile des Dachstuhls waren bereits ein-
gestürzt und die Flammen schossen in den Nachthimmel – 
wurden sofort die Feuerwehren aus Helmstedt und Königs-
lutter, jeweils mit einer weiteren Drehleiter, und die Kreis-
feuerwehr alarmiert.

18 Menschen rettete die Feuerwehr aus den Häusern, eine 
Frau im Rollstuhl musste aus ihrer Wohnung getragen wer-
den. Gegen 8:00 Uhr hatten die rund 150 Einsatzkräfte der 
Feuerwehr den Brand weitgehend gelöscht und verhin-
dert, dass sich die Flammen ins Nachbargebäude ausbrei-
ten konnten. Über die Drehleitern wurden Dachziegel abge-
nommen, um alle Glutnester löschen zu können. Dazu war 
auch die Wärmebildkamera im Einsatz. Die Schnelleinsatz-
gruppe des DRK kümmerte sich derweil um die evakuier-
ten Bewohner. Eine Bäckerei aus Grasleben und ein Edeka-
Markt in Helmstedt versorgten die Einsatzkräfte kostenlos 
mit Brötchen und Aufschnitt. In den frühen Nachmittags-
stunden verließen die letzten Einsatzkräfte die Brandsstelle, 
erneut entstand hoher Sachschaden. Menschen wurden 
diesmal nicht verletzt. (Kammann)

Dachstuhlbrand in Mariental-Horst – 18 Menschen gerettet

Großeinsatz nach Unwetter im Landkreis Harburg
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Feuerwehr bewegt – Auch in diesem Jahr wollen wir die  
Fitnessförderung in den Feuerwehren nicht aus den Augen verlieren …

und für alle User sichtbar. Sollten nach 
Durchführung Ihrer Maßnahme Fotos, 
Presseartikel o.ä. der jeweiligen Fitness-
aktion entstehen, möchten wir Sie bitten, 
uns diese ebenfalls zur Veröffentlichung 
auf der Website zur Verfügung zu stellen. 
Mit der Schaffung dieses Terminkalenders 
besteht die Möglichkeit, sämtliche sportli-
chen Veranstaltungshinweise zu melden. 

Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre 
Mitarbeit!!!

fach auf unserer Internetseite  
www.feuerwehr-bewegt .de

Wir würden uns freuen, wenn die ein-
zelnen Kreisfeuerwehrverbände uns je-
weils eine/n Sportmultiplikator/in benen-
nen würden, welche/n wir als direkte/n 
Ansprechpartner/in vor Ort kontaktieren 
können. Dieses/r könnte die Basis mit den 
neusten Informationen versorgen und 
vielleicht auch eigene sportliche Aktivi-
tät vor Ort anbieten. Auf unserer Internet-
seite wurde ein Terminkalender eingerich-
tet, dieser kann allerdings nur durch Ihre 
Mithilfe bestehen. Ab sofort haben Sie die 
Möglichkeit, die sportlichen Trainingsmaß-
nahmen Ihrer Feuerwehr einzutragen. Ihr 
Termin wird auf unsere Website eingestellt 

Starten Sie Ihre eigene Fitnessaktion – Mach mit, bleib fit!

Nach der erfolgreichen Durchführung unseres Pilotprojektes  
soll die Fitnessförderung auch 2008 nicht auf der Strecke  
bleiben. Unsere Internetseite www.feuerwehr-bewegt.de 
soll Ihnen auch im laufenden Jahr für Gesundheits- und Fit-
nesstipps zur Verfügung stehen. 

Um Sie mit aktuellen Infor-
mationen zu versorgen, ver-
senden wir regelmäßig ei-
nen Newsletter. Dieser in-
formiert Sie über aktuelle 
Fitnessveranstaltungen und 
gibt Ihnen Tipps rund um 
das Thema Fitness und Ge-
sundheit. Bei Interesse re-
gistrieren Sie sich bitte ein-

Laatzen. Frank Waterstraat, evangelischer Pfarrer und Fach-
berater Seelsorge im LFV-NDS, referierte vor fast 50 Einsatz-
kräften der Ortsfeuerwehr Laatzen (Region Hannover) zum 
Thema: Psychische Belastungen im Feuerwehreinsatz und 
deren Bewältigung. Anhand von Bildern zeigte er Stressfak-
toren auf. Ob nun versagende Technik oder ungenaue Orts-
kenntnis, vieles kann zu einem erhöhten Adrenalinspiegel für 
die Einsatzkräfte führen. 

„Denken Sie mal an den Unfall auf der A7 mit zwei Verbrann-
ten oder den Selbstmord im Laatzener Bahnhof zurück“, 
zeigte Waterstraat aktuelle Einsätze in Laatzen auf. Gerade 
bei solchen Einsätzen kommen die Kräfte an die Grenzen 
menschlichen Lebens. Bei belastenden Einsätzen zeigen 
sich schon vor Ort die ersten Stressreaktionen: Sonst aufge-
drehte Kräfte wirken niedergeschlagen, andere reden sich 
„alles von der Seele“. Andere wiederum stehen teilnahmslos 

Vortrag zu psychischen Belastungen im Feuer-
wehreinsatz und deren Bewältigung 

vor ihren Fahrzeugen. „In Eschede muss-
ten wir eine Rettungswagenbesatzung 
erst ‚wachrütteln‘, bevor sie in den Einsatz 
gingen“, unterstrich Waterstraat seine Aus-
führungen. Ein geregeltes Einsatznachge-
spräch sollte in solchen Fällen unbedingt 
erfolgen. 

Wie man mit diesen Stressfaktoren und 
den Reaktionen jedes einzelnen umge-
hen sollte, zeigte Waterstraat, selbst Feu-
erwehrmann im Raum Schaumburg, auf: 
„Vor der organisierten Nachsorge können 
die bewusste Wahrnehmung des anderen 
und kameradschaftliche Zuwendung in 
Form einfühlsamer, aufmunternder Gesten 
und Worte belastete Helfer stabilisieren.“ 

Falls diese Form der Einsatznachbereitung 
nicht ausreicht, führen die Seelsorger auch 
Gespräche vor Ort. In Laatzen führten die 
unmittelbar eingesetzten Kräfte nach der 
Bergung von zwei Leichen aus einem aus-
gebrannten Pkw schon einmal ein solches 
Gespräch mit Waterstraat. „Sprechen Sie bei 
Problemen ‚der Seele‘ Ihre Führungskräfte 
an, wir werden Ihnen dann helfen“, gab der 
Fachberater den etwa 50 anwesenden Feu-
erwehrfrauen und -männern mit auf den 
Weg. (Senft)

Terminhinweise:
29.03–30.03.08 | 12. E-Seminar Brandschutzerziehung in Celle,  
LFV-Bez.-Ebene Lüneburg

04.05.08 | „Floriansgottesdienst“ in Uelzen

02.04.08 | Tagung des LFV-FA „ASWS“, LFS Celle 06.05.08 | Tagung des LFV-FA „Vorbeugender Brand- und Umweltschutz“, Hannover

09.04.08 | 17. Workshop des AK „Digifunk“ des LFV-FA „Technik“, 
Hannover

16.05.–17.05.08 | DFV-Delegiertenversammlung in Fulda

19.04.08 | 100 Jahre KFV Uelzen, Kommers in Bad Bodenteich 17.05.–18.05.08 | 10. Museumsfest des Deutschen Feuerwehrmuseums in Fulda

26.04.–27.04.08 | 8. E-Seminar Brandschutzerziehung  
in Lauenstein, LFV-Bez.-Ebene Hannover

31.05.08 | 97. LFV-Landesverbandsversammlung in Celle

24.04.08 | Sitzung LFV-Vorstand in Hannover Den Jahresterminplan 2008 finden Sie im Internet unter: www.lfv-nds.de.  
Dort können Sie auch eigene Termine anmelden!



Die öffentlichen
Versicherer

in Niedersachsen

Für Ihre Sicherheit
gehen wir durchs Feuer.
Die niedersächsischen Feuerwehren und die öffentlichen Versicherer
verbindet eine enge Partnerschaft. Wenn´s um Schadenverhütung geht,
reicht uns kaum einer das Wasser. Die Feuerwehr löscht Brände, rettet
Leben und setzt sich für den Schutz aller Bürger ein. Wir unterstützen
diese verantwortungsvolle Arbeit.
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